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Lehrheer nnd Meister
* Die Erhebungen der Handwerkskammer zu

Vreslau über die Jnnungen und deren Mitglieder
haben ergeben, daß ein großer Teil unserer Hand-
werker sich darüber noch nicht klar ist, wer Lehr-
linge anleiten und wer sich Meister nennen darf.
Ein Obermeister, der darüber eigentlich im klaren
sein müßte, hat« diese Gelegenheit benutzt, um
durch sein Fachorgan gegen die Handwerksbammer
zu Breslau einen Vorstoß zu unternehmen. Um
diese vielen Anfragen über dieses Thema wenig-
stens auf eine gewisse Zeit zu Ruhe kommen zu
lassen, soll in den folgenden Zeilen nochmals dar-
getan werden, wer nach den jetzigen gesetzlichen
Bestimmungen das Recht hat, im Handwerk Lehr-
linge anzuleiten und sich Meister zu nennen. Wir
geben der Hoffnung Ausdruck, daß diese Ausfüh-
rungen dazu beitragen werden, die vielen Au-
fragen in dieser Hinsicht etwas zu vermindern und
daß die Jnnungsvorftände an Hand dieser Aus-
führungen derartige Rückfragen selbst erledigen
können.

Das Gesetz unterscheidet die Befugnis zum
»Halten« und die zur ,,Anleitung« von Lehr-
lingen,wenn es ausdrücklich sagt, daß die Be-
fugnis zum Halten oder zur Anleitung von Lehr-
lingen Personen, welche sich nicht im Besitze der
bürgerlichen Ehrenrechte befinden, nicht zusteht.
Ganz abgesehen von Anleitungsbefngnis bedeutet
dies also, daß durch dieses Verbot die Annahme
Und das Weiterbehalten von Lehrlingen nach Ein-
tritt des Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte
ausgeschlossen ist, auch wenn tauglichen Stellver-
tretsern die Anleitung der Lehrlinge übertragen
Wird. Diese aus dem Nichtbesitze der bürgerlichen
Ehrenrechte folgende Unfähigkeit währt für die
Dauer des Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte.
Aus dem Gesagten geht nun kurz hervor, daß
zum Halten von Lehrlingen jedermann befugt- ist,
der sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte
befindet
« Nicht so kurz ist die Frage zu beantworten, wer
M einem Handwerk die Befugnis zur Anleitung
Von Lehrlingen besitzt, da hier die Gewerbeordnung
nekden der Regel noch verschiedene Ausnahmen
im: äßt.

In der Regel steht nun in Handwerksbetrieben
die Befugnis zur Anleitung von Lehrlmgen uut 

Von Dr. A. Maciejewski-Vreslau.

denjenigen Personen zu, welche das vierundzwan-
zigste Lebensjahr vollendet und eine Meisterer
sung vor einer Handwerkskammer abgelegt haben.
Meisterprüfungen, die vor einer Jnnung abgelegt
worden sind, verschaffen nicht diese Berechtigmtg

Dieses Gesetz trat am 1. Oktober 1908 in Kraft
unter dem Namen des »kleinen Befähigungs-
nachwseises«. Wie bei allen derartigen Gesetzen,
waren auch hier sogenannte übergangsbestinp
mungen vorgesehen zugunsten solcher Personen,
welche sich beim Inkrafttreten der Gesetzesnovelle
nach dem damaligen Rechte bereits im Besitz du«
Anleitunigsbefugnis befanden. Es heißt in diesen
Ü1bergangssbestimnmngen, daß die weitere Be-
fugnis zur Anleitung von Lehrlingen Personen auf
ihren Antrag von der unteren Verwaltungsbe-
hörde zu verleihen ist, wenn sie beim Inkraft-
treten dieses Gesetzes mindestens fünf Jahre hin-
durch mit der Befugnis zur Anleitung von Lehr-
lingen in ihrem Gewerbe tätig gewesen sind. Jm
anderen Falle kann sie ihnen von der unteren
Verwaltungsbehörde Verlieh-en werden-

Nach diesen Bestimmungen hat also einen An-
spruch auf die Verleihung der weiteren Befugnis,
wer am 1. Oktober 1908 mindestens fünf Jahre
hindurch in seinem Handwerk mit der Befugnis
zur Anleitung von Lehrlingen tätig gewesen ist.
Dazu mußte also die betreffende Person die Be-
fugnis am 1. Oktober 1903 bereis besitzen, somit
damals bereits 24jährig gewesen, d. h. vor dem
1. Oktober 1879 geboren sein. Unerheblich ist es,—
ob diese-Person die fünf Jahre hindurch selbstän-
dig, oder als Werkmeister oder als Geselle in
seinem Handwerk tätig gewesen ist. Der Antrag
auf Verleihung der Befugnis muß an den zustän-
digen Magistrat oder LandVat eingereicht werden-.

Handwerkern nun, die am 1-. Okober 1908 noch
nicht fünf Jahre hindurch die Anleitungsbefugnis
besitzen, aslso nach dem 1. Oktober 1879 bis zum
30. September 1884 geboren smd, und die aus
dem einen oder anderen Grunde die neuen An-
forderungen nicht oder nur unter besonderer Gr-
schwerung nachzuholen vermögen, kann von dem
Magistrat oder Landrat auf Antrag die Anlei-
tungsbefugnis verliehen werden, d. h. sie haben
keinen Anspruch darauf. Diese Vorschrift wollte
es namentlich ermöglichen, daß auf die Verhältnisse

Einklaan stod G:eenwlawt

derjenigen Handwerker besondere Rücksicht ge-
nommen werde, die bei Inkrafttreten des Gesetzes
bereits einige Zeit hindurch ihr Gewerbe selb-
ständig betrieben hatten. Voraussetzung für beide
übergangsfälle ist natürlich, daß die betreffenden
Handwerber ihr Handwerk ordnungsgemäß erlernt
und die Gesellenpriifung bestanden haben Aus
dem bisher Gesagten geht hervor, daß jeder Hand-
werker die Befugnis zur Anleitung von Lehr-
lingen nur durch den Meisterbries einer Hand-
wertskammer oder durch eine Besugnisurkmtde
eines Magistrats oder Landrats mchtveisen kann-
Die Zweckmäßigkeit des Bestehens der Übergangs-
bestimmungen auch noch in der heutigen Zeit wird
stark bestritten. Nicht mit Unrecht weist man-
daran hin, daß ihre Gültigkeit wohl für einige
Jahre wünschenswert gewiesen sei, daß aber eine
derartig lange Ausdehnung die strikte Forderung
der Meisterprüfung stark beeinträchtige Aus
diesem Grunde ist auch bereits aus dem Handwerk
verschiedentlich der Antrag auf Aufhebung der;
Übergangsbestimmungen gestellt worden, bisher
jedoch ohne Erfolg, so daß sie also zurzeit noch voll
und ganz zu Recht bestehen. ,

Bisher war nur davon die Rede, wer die Beil
fusgnis zum Anleiten von Lehrlingen in dem Hand--
werk hat, das er selbst erlernt hat. Jedoch sieht
der Gesetzgeber auch Fälle vor, wo ein Handwerker-
auf Grund ein-er gültigen Befugnis in seinem
Handwerk auch in anderen Handwerlen Lehrlingek
anleiten dar. Das Gesetz sagt hierüber, daß Per-
sonen, die die Meisterpriifung nicht für dasjenige
Gewerbe oder denjenigen Zweig des Gewerbes be-«
standen haben, in welchem die Anleitung der·
Lehrlinge erfolgen foll, die Befugnis dann haben,
wenn sie in diesem Gewerbe oder Gewerbszweigs

entweder die Lehrzeit zurückgelegt nnd die Ge-
sellenprüfung bestanden haben,

oder fünf Jahre hindurch persönlich das Hand-
werk selbständig ausgeübt haben oder während
einer gleich langen Zeit als Werkmeister oder
in ähnlicher Stellung tätig gewesen sind.

Nehmen wir für den ersteren Fall an, daß eint
Person das Schmiedehandwerk erlernt und darin
seine Gesellenpriifung abgelegt, später jedoch ab; Stellmachergeselle arbeitet nnd· die StellmachersZ
meisterprüfung besteht, so kann er ohne weiteres «
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Schmiedelehrlinge anleiten, ganz abgesehen davon,

ob die beiden Handwerke miteinander verwandt

sind oder nicht. Des weiteren kann ein Tapeziers
meister, der bereits über fünf Jahre ein Tapeziers

geschäft verbunden mit Tischlerei betreibt, persönlich

auch Tischlerlehrlinge anleiten. Endlich darf eine

Person, die die Schlossermeisterprüfung abgelegt

hat und fünf Jahre bei einem Wasserinstallateur

als Werkmeister tätig war, persönlich Lehrlinge im

Wasserinstallateurhandwerk anleiten. Voraussetzung

für diese Fälle ist immer, daß eine Meisterprüfung
vor einertHandwerkskammer abgelegt bezw. die Be-

fugnis seitens des Magistrats oder Landrats ver-

liehen worden ist. ’
Der Regierungspräsident kann außerdem solchen

Personen, welche all den bisher angeführten An-

forderungen nicht entsprechen, dies Befugnis zur An-

leitung von Lehrlingen widerruflich nach Anhörung

der zuständigen Handwerkskammer verleihen, wenn

er den betreffenden Handwerker für ausreichend be-

fähigt zur Anleitung von Lehrlingen erachtet. Die

Begründung zur Novelle Von 1908 sagt hierzu, daß
vor allem solche Personen in Betracht kommen
werden, die das Handwerk bereits geraume Zeit
hindurch selbständig und persönlich ausgeübt haben,
oder die nach längerer Tätigkeit als Werkmeister

oder dergleichen in Fabriken eine Beschäftigung im
Handwerk ergreifen. Hier muß als Ausweis also
eine Urkunde des Regierungspräsidenten vorliegen.

Endlich sieht das Gesetz noch vor, daß in Hand-
« werks-betrieben, welche nach dem Tode des Gewerbe-
treibenden für Rechnung der Witwe oder minder-
jähriger Erben fort-gesetzt werden, bis zum Ablauf
eines Jahres nach dem Tode des Lehrherrn als Ver-
treter zur Anleitung von Lehrlingen auch Per-
sonen befugt sind,»welche eine Meisterprüfung nicht
abgelegt haben, jedoch mindestens 24 Jahre alt sein
und eine Gesellenprüfung abgelegt haben müssen.

Die bisher angeführten gesetzlichen Bestimmungen
über die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen
sind hinsichtlich der Anleitung von Lehrlingen in
verwandten Gewerben noch beträchtlich erweitert
worden. Das Gesetz sagt hierüber folgendes:

»Wer für einen gesondert betriebenen Zweig
eines Gewerbes den Voraussetzungen des § 129
(scil. Meisterprüfung oder Unkunde des Ma-
gistrats oder La·ndrats) entspricht, ist berechtigt,
auch in den übrigen Zweigen dieses Gewerbes

Lehrlinge anzuleiten.
Wer für ein Gewerbe den Voraussetzungen des

§ 129 entspricht, ist berechtigt, auch in den diesem
verwandten Gewerben Lehrlinge anzuleiten.
Welche Gewerbe als verwandte Gewerbe im
Sinne dieser Bestimmung anzusehen sind, be-
stimmt die Handwerkskammer.« ·
Handelte es sich also in den früher angeführten

Fällen darum, unt-er welchen Voraussetzungen man
evtl. das Recht hat, auch in nicht verwandten Hand-
werken Lehrlinge anzuleiten, sobald man nur in
einem Handwerk das Recht dazu hat, so handelt
es sich jetzt um die Ausdehnung der Anleitungs-
befugnis auf andere Zweige des Handwerks und
auf verwandte Handwerke. Hat jemand z. B. das
Recht, Lehrlinge im Schlosserhandwerk anzuleiten,
so steht ihm das Recht in allen Zweigen der
Schlosserei zu, sei es Kunst-, Bauschlosserei oder
dergl. Das gleiche Recht hat ferner ein Hand-
werter, der von seinem Handwerk, in dem er die
Befugnis zur Lehrlingsanleitung hatte, zu einem
,,verwandten« Handwerk übergehen will oder
mehrere »verwan·dte« Handwerke gleichzeitig be-
treibt. Wenn z. B. Schmiede- und Stellmacher-
handwerk von der Handwerkskammer als ver-

, wandte Gewerbe erklärt worden sind, so darf ein
Schmied mit Befugnis nicht nur in allen Zweigen
des Schmiedehandwerks, sondern auch in allen
Zweigen des Stellmacherhandwerks Lehrlinge aus-
bilden. Dasselbe gilt entsprechend für den Stell-
macher. -

Endlich sieht das Gesetz noch vor, daß dem Unter-
- nehmer eines Betriebes, « in welchem mehrere Ge-
werbe vereinigt sind, die an und für sich nicht mit-
einander verwandt sind, durch den zuständigen Ma- 

gistrat oder Landrat nach Anhörung der Handwerks-
kammer die Befugnis erteilt werden kann, in allen
zu dem Betriebe vereinigten Gewerben oder in
mehreren dieser Gewerbe Lehrlinge anzuleiten, so-
weit der Unternehmer in einem dieser Gewerbe
selbst das Recht dazu hat. Diese Regelung wird
hauptsächlich dort in Frage kommen, wo es sich um
Zusammenfassung mehrerer Handswerke zu einem
Gewerbe als Folgeerscheinung des modernen Wirt-
schaftslebens handelt, z. B. Wagen-bau, Schilder-
fabrikation, Innenarchitektur usw. Eine derartige
Befugnis wird natürlich nur dann verliehen
werden können, wenn ausreichend Gewähr dafür
geboten wird, daß in allen Zweigen des Betriebes
genügend Ausbildungspersonal vorhanden ist. Als
Ausweis ist hierbei die Urkunde eines Magistrats
oder Landrats vorzulegen.
Im Zusammenhang damit sei noch kurz darauf

hingewiesen, welche Personen sich Meister in Ver-
bindung mit einem Handwerk nennen dürfen. Hier
sind die gesetzlichen Bestimmungen wesentlich ein-
facher. .
Den Meistertitel in Verbindung mit einem Hand-

werk darf der Handwerker führen, der eine Meister-
prüfung vor einer Handwerkskammer bestanden
und das 24. Lebensjahr zurückgelegt hat. Auch hier
sind Übergangsbestimmungen getroffen worden für
diejenigen Handwerker, welche beim Inkrafttreten
des Gesetzes am 1. Oktober 1901 nach den damals
gültigen Bestimmungen das Recht zur Führung
des Meistertitels besaßen. Diese Personen können
sich auch weiterhin ihres Meistertitels bedienen,
ohne eine Meisterprüfung vor einer Handwerks-
kammer abgelegt zu haben. Sie hatten am 1. Ok-
tober 1901 das Recht zur Führung des Meister-
titels, wenn sie an diesem Tage ihr Gewerbe
selbständig und persönlich ausübten, eine Gesellen-
prüfung abgelegt bezw. eine ordnungsgemäße Lehr-
seit hinter sich hatten und bereits 24 Jahre alt
waren; sie mußten somit vor dem 1. Oktober 1877
geboren fein. Wer also nach dem 1. Oktober 1877
geboren ist oder den selbständigen Gewerbe-betrieb
erst nach dem 1. Oktober 1901 begonnen hat, muß
die Meisterprüfung vor einer Handwerkskammer
abgelegt haben, wenn er sich Meister nennen will.«)
Eine Meisterprüfung vor einer Jnnung hat hier-
für keines Bedeutung.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch
darauf, daß in Preußen der Titel ,,Baumei·ster,
Baugewerksmeister« und ähnlich klingende Bezeich-
nungen, wie ,,sächs. Baumeister« gesetzlich verboten
ist, auch wenn wirklich eine derartige Prüfung in
einem außerpreußischen Staate abgelegt worden ist.
Jedoch ist derjenige, welcher in einem nichtpreu-
ßischen Lande die Baumeisterprüfung gültig ab-
gelegt hat, in Preußen berechtigt, sich Maurer- und
Zimmermeister zu nennen und in diesen Gewerbeu
Lehrlinge anzuleiten.

Mansieht, die Bestimmungen, speziell über das
Anleiten von Lehrlingen, sind doch im großen und
ganzen ziemlich kompliziert, jedoch bei genauem
Studium wird man sich hindurchfinden, wenn man
im Einzelfalle die Unterlagen eingehend prüft. Be-
tont sei nochmals, daß, soweit die Anleitungs-
befugnis in Frage kommt, stets der Meisterbrief
einer Handwerkskammer oder die Befugnisurkunde
eines Magistrats oder Landrats vorliegen muß, in
Ausnahmefällen eine solche des Regierungspräsi-
deuten. Handwerker, die einen solchen Ausweis
nicht besitzen, sind auf keinen Fall befugt, Lehr-
linge anzuleiten. Völlig unzulässig ist es auch,
wenn solche Personen einen Lehrling einstellen, um
ihn dann das letzte halbe Jahr der Lehrzeit zu einem
»Meister« zwecks Freisprechung zu geben. Dieser
Brauch ist in manchen Gegenden immer noch ver-
breitet; desto mehr ist es Pflicht der einzelnen Ober-
meister, hier nach dem Rechten zu sehen und der-
artigen Mißständen rechtzeitig vorzubeugen
Es ist schon weiter oben darauf hingewiesen worden,

daß die verschiedenen übergangsbestimmungen

’) Das Recht zum Anleiten von Lehrlingen
Wen sich jedoch auch diese Handwerker vom
Mut oder - staats-at M bestätian

Aufgabe unserer Sozialversicherung sein,

 

hinsichtlich der Anleitungsbefugnis von einem
großen Teile des Handwerks für die heutige Zeit
abgelehnt werden. Die Klagen und Kritikstimmen
über die derzeitige gesetzliche Regelung werden
hoffentlich verstummen, wenn das in Aussicht
stehende Berufsausbildungsgesetz den berechtigten
Wünschen des Handwerks entgegenkommt und in
diesem Gesetz eine einfache und klare Regelung der
ganzen Frage geschaffen wird, —

 

Das Programm der neuen Reichs-
regikrung und skragen des Handwerks

* Auf der Hauptversammlung des Bundes
deutscher Zimmermeister sprach am 6. August d. J.
zu Hannover Shndikus Dr. Bretzler über »Das
Programm der neuen Reichsregierung und Fragen
des Handwerks-C Redner führte aus, daß an die
Spitze aller Forderungen für eine fruchtbare Ge-
staltung der künftigen Reichspolitik das Verlangen
nach einer gründlichen Verwaltungsreform zu
stellen sei. Es komme bei dieser Frage nicht mehr
darauf an, daß das Problem eine ,,liebevolle« Be-
handlung finde, die sich in rein theoretischen Er-
örterungen totlaufe, sondern daß endlich einmal
die Reform ernst in Angrisf genommen werde. Sie
sei auch notwendig, um die starke steuerliche Vor-
belastung der deutschen Wirtschaft angesichts der
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt abbauen
zu können. Ein-e weitgehende Vereinfachung der
Gesetzgebung und Verwaltung muß erstrebt wer-
den-. Sie muß dabei das Ziel vor Augen haben,
unter Stärkung des Selbstverantwortungsgefühls
aller Teile der öffentlichen Verwaltung einer klar
bewußten Sparpolitik zu dienen und einen Abbau
der Gesamtbelastung herbeizuführen, insbesondere
müßten auch die überspannten Realsteuern eine
Minderung erfahren. Hierzu müßten die Über-
weisungen des Reichs mehr als bisher benützt wer-
den. Für die steuerliche Gesetzgebung sei eine klare
Sprache zu fordern, die eine einwandfreie, einheits
liche Auslegung zulasse. Ebenso hätten sich auch
die Steuerformulare einer leicht verständlichen
Ausdrucksweise zu befleißigen, um keine unnötigen
Schwierigkeiten zu bereiten.
Die Notwendigkeit sozialpolitischer Fürsorge

werde im Handwerk grundsätzlich anerkannt, in-
dessen könne es nach einem verlorenen Kriege nicht

nach
Weltgeltung zu streben. Immer müsse auf die
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft Rücksicht ge-
nommen werden. Auf dem Gebiete der Arbeits-
zeitregelung und des Arbeitsrechts müsse die üb-
liche Schematisierung unterbleiben. Dem Hand-
werk sei genügend Spielraum zu lassen für seine
Arbeit, die eine ausreichende Befriedigung der
ilndividuellen Bedürfnisse des täglichen Lebens er-
anbe.
Für die Betätigung der öffentlichen Hand müsse

von dem Grundsatz ausgegangen werden, daß sie
nur dort zulässig sei, wo es sich um die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen
Gegenständen und Leistung-en handelt, die bie
privat-e Wirtschaft nicht ebenso gut und ebenso
preiswert sicherstellen kann. Alle anderen Zielen
dienen-den öffentlichen Betriebe seien abzubauen
Grundsätzlich dürfen öffentliche Betriebe auch keine
steuerliche Begünstigung vor privaten Betrieben
haben, Auch die mit staatlicher Unterstützung ar-
beitenden Wohnungsfürsorgegesellschaften dürfen
nicht dazu übergeben, dem Baugewerbe durch Er-
richtung eigener Werkstätten Konkurrenz zu be-
reiten. Bei den Vergebungen öffentlicher Arbeiten
müsse auch das Handwerk Berücksichtigung finden-
Die Frage der gesetzlichen Einführung der Ver-
dingungsordnung für Bauleistungen sei einer erns -
lichen Prüfung zu unterziehen.
Die in Aussicht gestellte Handwerksnovelle ek-

warte das Handwerk mit großer Spannung. Seine
Einstellung zu ihr werde von ihrem Inhalt ab-
bangen. G sei zu hoffen, daß, nachdem numnth
das Handwerk seit 8 Jahren einen zeitgemäßett
Ausbau seiner berufsständischen Selbstverwaltung
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erstrebt, dieser endlich einmal ernstlich»in Angriff

genommen werde. Der geforderte paritatifche Aus-

bau der Handwerkskammern findet im Handwerk

Ablehnung, da ein großer Teil der Handwerks-

betriebe keine Arbeitnehmer beschäftigt·

Für das Baugewerbe sei die Frage der Regelung

des Baumeistertitels von groß-er Bedeutung Die

Frage werde zurzeit im Reichswirtschaftsmt-

nisterium einer Nachprüfung unterzogen. Der

Reichswirtschastsrat sei mit der Erstattung eines

Gutachtens hierzu beauftragt worden. Der mit

der Vorberatunsg des Gutachtens betraute Arbeits-

ausschuß werde die an der Frage interessierten Or-

ganisationen als Sachverständige noch vernehmen.

Ebenso werden sich auch die beim Deutschen Hand-

werks-. und Gewerbekammertag gebildeten Aus-

schüsse für das Bauhaupt- und Battiiebeugewerbe

mit der gleichen Frage noch beschäftigen. Für die

Verhältnisse auf demt Baumarkte müsse die Not-

wendigkeit des Einsatzes öffentlich-er Mittel zwar

anerkannt werden, hierin liege jedoch noch keine

Rechtfertigung, die ganze Bauwirtsclzsaft der öffent-

lichen Hand zu überlieferu. Eine gesunde private

Bauwirtschaft sei zur Befestigung des inneren

Marktes notwendig. Zur Erreichung dieses Zieles

hat die baldige Aufhebung dersWohnungszwangs-

wirtschaft, allerdings unter Beibehaltung eines ge-
setzlichen Mieterschutzes, in ausreichendem Umfange
zu erfolgen. Die Hauszinssteuer müsse wieder
ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt werden.

Die Reichsforschuugsgesellschaft für Wirtschaft-
lichkeit im Bau- und Wohnungswesen müsse auch
dem Handwerk genügende Beachtung schenken.
Auch ihm sei Gelegenheit zu geben, mehr als bis-
her an der Rationalifierung des Bauwesens mit-
zuarbeiten. Das Handwerk verschließe sich nicht
gegen die Verwendung neuartiger Baustoffe oder
gegen die Durchführung veränderter Bauweisen.
Es müßte aber seine Bedenken zum Ausdruck
bringen, wenn Konstruktionen oder Baustoffe zur
Anwendung kommen sollten, deren Zweckmäßigkeit
oder Haltbarkeit von vornherein Zweifel unterliege.

Zum Schlusse seiner Ausführungen ging Dr.
Bretzler noch kurz auf das Reparationsproblem ein
und bezeichnete eine Lösung dieser Frage frei von
politischen Hemmnissen als notwendig, die zugleich
Rücksicht nehmen müsse auf die Leistungsfähigkeit

der deutschen Wirtschaft Aufgabe der einzelnen
Berufsgruppen bleibe es, an dem Wiederaufbau

der Wirtschaft mitzuarbeiten Jn dieser Hinsicht
müsse auch das deutsche Handwerk Arbeit in
vorderster Linie leisten.

zur wage uer tächätzung des
gewerblichen Einkommens nach § 210

der Geichsabgabenordnung
(Aus dem Urteil des Reichsfinanzhoses

vom 16. Mai 1928.)

* Das Finanzgericht nimmt an, eine ordnungs-
mäßige Buchführung im Sinne des § 13 des Ein-
kommensteuergesetzes liege nicht vor, wenn zwar alle
Vetriebsvorgäuge ordnungsmäßig gebucht seien, ihr·
Ergebnis aber nicht in einer Bilanz zusammen-
sefaßt fei," daher sei in einem solchen Falle eine
Schätzung geboten. Dem ist entgegenzuhalten, daß
das Ziel der Schätzung beim buchsiihkenden Kauf-
wann, auch wenn keine ordnungsmäßige Buchfüh-
rUUg vorliegt, dahin geht, den Gewinn, der sich bei
ordnungsmäßiger Buchführung ergeben würde, zu
e‚mitteln. Bei der schätzungsweier Ermittlung
tnefes Gewinnes sind gemäß § 210 der Reichs-
anabeordnung alle Umstände zu berücksichtigen, die

r die Schätzung von Bedeutung sind. Liegen aber
stsverlässige Aufzeichnungen über die Betriebsvor-
sang? in den Büchern vor und kann hieraus der

mn —- ‚gegebenenfalls unter Bornahme der
innerlich gebotenen Berichtigungen —- zahlenmäßig
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und eimvandfrei errechnet werden, so liegt im all-
gemeinen ein Grund zu einer Schätznng nicht vor,
es sei denn, daß die Vornahme einer solchen Be-
rechnung im Einzelfalle dem Finanzamt nicht zu-
gemutet werden kann. Aber auch abgesehen von
diesen Bedenken gegen die Zulässigkeit der
Schätzung des Finanzamts ist die Anschluß-
beschwerde im Irrtum, wenn sie meint, die Auf-
stellung einer Bilanz nach erfolgter Schätzung könne
das Ergebnis der Schätzung nicht mehr beeinflussen.
Der nachträgliche, durch Aufstellung der Bilanz und
Gewinn- und Berlustrechnung vorgenommene Ab-
schluß der im übrigen ordnungsmäßig gesührten
Bücher stellt ein-e von dem Pflichtigen im Laufe
des Rechtsmittelverfahrens gegebene weitere Auf-
klärung des Sachverhalts dar, die so lange zu be-
achten ist, als überhaupt neue Tatsachen vorge-
bracht werden dürfen, und die sehr wohl zur Folge
haben kann, daß die Berechtigung für eine ur-
sprünglich geboten-e Schätzung im Laufe des Rechts-
mittelverfahrens wegfällt.
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Jugend und Handwerk
* Der Reichs-bund jugendlicher Handwerke-

rinnen im Reichsverband der deutschen Damen-
schnseiderei hielt am 2. d. Mis. seine erste
Tagung in der Harmonie in Köln ab. Grund-
sätzlich werden in Zukunft die Tagungen in ver-
schiedenen Teilen des Reiches stattfinden, um
der Jugend Gelegenheit zu geben, die Schön-
heiten unseres Baterlandes ans eigener An-
schauung kennen zu lernen. Rheinlandschast
und Pressa waren Grund genug, das erste Mal
nach Köln zu kommen. Die Borsitzende des
Jugendausschusses, Frau H. Niendorf, begrüßte
die erschienenen Gäste. Die Grüße des Re-
gierungspräsidenten iiberbrachteFrawDrJSchulte
Die heutige Zeit stelle an die berufstätige Frau
gewaltige Aufgaben, zu deren Erfüllung auch  
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der Reichs-bund durch pädagogische Beein-
flussung manches beitragen könne. Dr. Wagener,
der Vertreter der Stadt, erläuterte die Be-
ziehung-en der Jugendverbände zur Pressa und
wünschteder Tagung im Namen der Stadt
einen erfolgreichen Verlauf. Weit-erhin sprachen
noch Präsident Welter und Frau Dr. Thomas.
Letztere verwies auf die engen Beziehungen
zwischen Arbeitsamt und Jugendverbänden.
Das Hauptreferat hielt Frau Weber, Jugend-
pflegerin (Köln), über organisierte Jugend-
pfleg-e. Noch heute ist für das Gebiet der ört-
lichen Jugendpflege der bekannte Erlaß der
preußischen Regierung vom 18. Januar 1911
von grundlegender Bedeutung. Urspriiuglich
nur für die männliche Jugend bestimmt, ist
dieser Erlaß inzwischen auch auf die weibliche
Jugend ausgedehnt worden. Man muß sich von
der Vorstellung freimachen, als ob der Staat
der Träger der Jugendpflege sei; die Behörden
sind nur Förderer dieses Gedankens, indem sie
Räume- zur Verfügung stellen, Beratungen ab-

' halten und verschiedentlich Anregungen geben.
Die Jnitiative liegt bei den Privatpersonen
Sicher ist die Jugendpflege eine nationale Auf-
gabe ersten Ranges.. Es wird sich im Grunde
vorerst immer darum handeln müssen, die
Jugend zu gutem Gebrauch der freien Zeit an-
zuleiten und der materialistischen Zeittendenz
entgegenzuwirken, deren großen Verlockungen
unsere Jugend ohne Schutz nicht immer standzu-
halten vermag. Die Vorsitzende des Jugend-
ausschusses, H. Niendorf (Erfurt), erklärte, der
reine Jugendpflegeverband habe nichts mit
tariflichen noch geschäftlichen Angelegenheiten
zu tun. Das Ziel sei, die Jugend im handwerk-
lichen Geiste zu erziehen. Die Rednerin mahnte
zur Einigkeit und zu geschlossenem Vorgehen. —
Ein reichhaltiges Programm mit Gesangsdaw
»bietungen und Tanzvorführungen verschönte die
Tagung, die von rund 300 jugendlichen Hand-
werkerinneu aus allen Teilen Deutschlands
besucht war. «

Ins Both nehmen
Gewerbliche Ratschläge für die ,,stille Seit”.
S- Auch das Handwerk hat, wie der Handel,

seine ,,stille Seit”. Diese Bezeichnung mag in
bezug aus den äußeren Geschäftsgang stimmen,
auch in der weiteren Beziehung, daß es für das
Handwerk eine ,,stille Zeit« als Periode des Auf-
atmens, der Erholung und des Kräftesammelns
geben muß. Aber im Grunde genommen, will
die Stille in den Handwerkszeiten nicht wört-
lich genommen fein. Die ,,stille Seit“ ist für
jeden Handwerker und Kleingewerbetreibenden
eine Zeit der kritischen Betriebsbetrachtung der
Überlegung, der Aufstellung des Feldzugs-
planes für neue Arbeitsperioden, der Vorberei-
tung für flotten Zukunftsbetrieb.

Nach jeder größeren Reise, nach Abschluß von
langen Fahrten werden Schiffe, wie man sagt:
ins Dock genommen. Jm Deck, das nichts
weiter darstellt als eine feste oder schwimmende
Reparaturwerkstätte für Schiffe, wird das
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Schiff auf Abnutzung und Verbesserungs-
bedürftigkeit genau untersucht, das ganze Schiff
vom Grunde aus überholt- Als Kapitån seines
Betriebes muß und soll auch jeder Handwerker
sein geschäftlicches Schiff ,,ins Dock nehmen«
und prüfen und überlegen, wo Arbeitsmethode
oder Geschäftstüchtigkeit zu wünschen übrig
ließen, wo Auffrischung Verbesserung, Erneue-
rungen, Anpassung an die Zeitbedürfnisse im
Betriebe notwendig sind. Der prüfende Rück-
blick in der »stillen Zeit« zeigt rasch auf, wo es
in der verflossenen Geschaftsperiode gut ging,
wo es haperte. Man wird die Ursachen von
Mißerfolgen, Argernissen und Hemmungen er-
kennen, man kann sich überlegen, wie größere
Betriebsamkeit, besseres Können, weiter-
reichende Einsicht manches hätten mildern oder
hintanhalten können. Ob es veraltete Arbeits-
weise, verkehrte Disposition, Geldkalamitäten,
Verdienstentgang, oder sonst irgendwas Faules
im Staate Dänemark war —, immer wird es
gut sein, an die gemachte Erfahrung die Weis-
heit zu verwenden: wie mache ich es in Zukunft
besser? Die schlechten Erfahrungen müssen dem
Handwerk wenigstens gut dafür sein: eine gute
Lehre daraus zu ziehen.

Zum ,,ins Dock nehmen”, zur Sammlung ge-
schäftsbetrieblicher Gedanken soll die ,,stille Seit”
vom Handwerk benutzt werben. Man stelle sich
vor, daß man der Leiter einer großen Aktien-
gesellschaft sei, der sich und seinen Aktionären
einen genau prüfenden Rückblick und den Aus-
blick für die Zukunft des Geschäftes schuldig ist
und das Ergebnis in einem Berichte zusammen-
faßt. Es ist durchaus sinngemäß, im gleichen
Sinne im großen oder kleinen handwerklichen
Betrieb sich diesen Bericht zurechtzulegen und
kurze stichwortartige Notizen zu machen. Denn
daraus ergeben sich am besten die Ausweise über
vorhandene und begangene Fehler und die Hin-
weise, wie der Betrieb in Zukunft richtig und
rationell zu führen ist.

_ Wer im Handwerk in der ,,stillen»Zeit« zu
denken und nach geschäftsbetrieblichen wertvollen
Gedanken zu handeln weiß, der wird bei Ein-

setzen neuer Arbeitsperioden für den Konkur-
renzkampf und den Erfolg gerüstet fein! Rabe.

 

 

Die skachoerbiinde und ihre Aufgaben

im Rahmen der hunduierlkerlichen

Gesamtargauisution

* Auf dem 41. Reichwerbandstaig des Reichs-
verbandes des deutschen Schlosserhandwerks am
5. August zu Hannover sprach der Generalsekretär
des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammer-
tages und das geschäftsführende Vorstandsmit-
glied des Reichssverbandes des deutschen Hand-
werks Dr. Mensch, Hannover, über die Fachvep
bände und ihre Aufgaben im Rahmen der hand-
werkerlichen Gesamtorganisation. In feinen Aus-
führungen betonte der Redner, daß ein selbstbe-
wußtes und starkes Handwer sich weder einseitig
von den Vsertretungen der kapitalistischen Wirt-
schaft und der großen Unternehmungen den Weg
vorschreiben lassen werde, noch von den Vertre-
tungen der Arbeitnehmer Für eine selbstbewußte
aktive Handwerkerpolitik sei Grundsorderung:
Schutz der berechtigten wirtschaftlichen Interessen
des eigenen Standes, Schutz gegen jede Bedrohung,
von welcher Seite sie auch kommen möge, nnd über
diese starke wirtschaftliche Vertretung hinaus eine
vermittelnde Tätigkeit durch Einsetzung der sitt-
lichen Kräfte, die auch heute noch im Handwerk
zahlreich genug vorhanden sind, um den Gedanken
einer befriedeten und geordneten Berufsstandd
wirtschaft an Stelle des Klassenkampfes zu feigen.
Eine solche Politik könne das Handwerk aber nur
treiben, wenn es sich seines berufsstiindischen Zu-
sammenhanges klar bewußt sei und auch über die
Organisation verfüge, die diesen inneren Zu-  

tommuhoua nach mit-u festWm
aß Ganzes in die Waagschale der Politik zu werfen
vermag Die berufsstündische Organisation des
Handwerks als Summe der einzelnen Berufs-
fächer könne gundsötzlich nur auf sachlicher Grund-
lage durchgeführt werden. Ohne die Ordnung der
einzelnen Berufssücher sei weder eine sachkundige
noch eine örtlich oder zentral wirksame berufs-
stündische Zusammenfassinig des Handwerks

« ich
Übergehend zu den Aufgaben der Fachverbiinde

bezeichnete Dr. Mensch die Fachverbände als die
Stelle, in der die wirtschaftspolitischen und sozial-
politischen Bedingungen fiir die Wirtschaftsfüh-
rung ihrer Berufsangehörigen in ihrer Gesamtheit
gegenüber der Wirtschaft zur Geltung gebracht
werben. In erster Linie komme die Fürsorge für
den gewerblichen Nachwuchs in Frage, eine Frage
von so großer wirtschaftlicher, sozialer und kultu-
reller Bedeutung, daß der Gesetzgeber seinerzeit den
Wiederaufbau einer gesetzlichen Berufsorganisation
für das Handwerk mit Rechtan diese Aufgabe der
Sicherung einer planmäßigen Ausbildung für den
gewerblichen Nachwuchs abgestellt habe. Redner
wandte sich gegen die Bestrebungen, das Lehrlings-
wesen in das Tarifvertragswesen einzubeziehen und
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den Lehrling zum Arbeitnehmer abzustempeln
Bei der Vertretung der Einzelinteressen eines Be-
rufsfaches dürften die Wirkungen berufsfachlicher
Maßnahmen für den gesamten Berufsstand nie-
mals vergessen werben. Zu dem vorliegenden
Entwurf des Bernfsausbildungsgesetzes verlange
das Handwerk mit Recht, daß die Regelung einer
handwerksmäßigen Ausbildung nach wie vor dem
Handwerk und seinen zuständigen beruflichen Ver-
tretungen überlassen bleibe und nicht etwa durch
den Willen einer möglichst schematischen Regelung
der Ausbildung des gewerblichen Nachwuchses
zwischen verschiedenen Berufsständen geteilt werde.
Die Berechtigung einer Mitarbeit der Arbeit-
nehmer des Handwerks an der Erziehung des ge-
werblichen Nachwuchses könne nicht bestritten
werden. Soll das Handwerk seine eigene berufs-
ständische Selbständing mit dem großen Kreis
wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Aufgaben
für die Volksgemeinschaft erhalten, dann kann es
auf die Mitarbeit seiner Gesellenschaft nicht ver-
zichten. Diese Mitarbeit habe im Wege einer von
der Gemeinsamkeit der Interessen und der
Pflichten gegenüber der Volksgemeinschaft gelei-
teten berufsstäindischen Gemeinschaftsarbeit zu er-
folgen. -

Hinsichtlich der Aufgaben, die den Fachint-
bänden auf dem Gebiete der Preis-i und Lohnwirt-
fchaft gestellt sind, führte der Redner aus, daß das
Handwerk zu den im Gütergewinnungsprozeß ab-
hängigen Schichten gehört und auf die Preisbil-
dung der von ihm verwendeten Roshstoffe und
Halbfabrikate keinen Einfluß habe. Weder auf der
Seite der Preisan noch- auf der Seite der
Lohnbildung sei eine absolute Freiheit des Han-
delns für das Handwerk gegeben. Gerade des-
wegen habe das Handwerk aber Veranlassung bei
den Teilen seiner Preis- und Lohnbildung mit der
größten Gewissenhaftigkeit zu verfahren, in deren  

müsse sein, einer Wertung der Kaufkraft m4
dem iimereu Markte mit allen Mitteln entgegen.
zutrirketr Die erzieherische Aufgabe der Mim-
bände auf diesem Gebiete könne nur darin be-
fiebert, den einzelnen Handwerker mit den Hilfs-
mitteln der modernen Kalkulation zu einer ge-
sunden Preiswirtschaft zu unterstützen, denn aus
die Erhaltung seiner Existenzgrundlagen habe das
Handwerk, das von jeher der Hauptträger des
Qualitätsgedankens gewesen sei, ebenso gut An-
spruch wie die anderen Berufsstände Die Bestre-
bungen auf Erhaltung ein-es gesunden Preis- und
Lohnniveaus hätt-en natürlich auch eine ent-
sprechende Finanz- und Steuerpolitik der öffent-
lichen Hand zur Voraussetzung Leider biete sich
hier ein durchaus nicht erfreuliches Bild. Es
müsse dringend gefordert werden, daß eine groß-
zügige Steuerrseform erfolge, die sich nicht mir auf
eine bloße einheitliche Regelung des materi-
ellen Rechts beschränke, sondern hierbei auch die
notwendigen Vorkehrungen trifft für eine kräftige
Senkung der Steiiierbelastung insbesondere der
Gewerbesteueru

Angesichts des gegenwärtigen Kampf-es des
Handwerks um die Erhaltung einer freien indi-
viduellen Wirtschaftsführung gegenüber den
Müchten großkapitalistischer Kollektivwirtschaft und
sozialistischer Planwirtschaft dürfe niemals der
Grundsatz der Selbsthilfe, die ganz bewußt vom
einzelnen Betrieb ausgeht, vergessen werden
Ieder einzelne habe die Pflicht, seine Wirtschaft
so zu führen, daß er tatsächlich die höchste Leisnmg
im Sinn-e der Bedarfsdeckung der Bevölkerung
erzielt. Auch die Fachverbände des Handwerks
müßten hier an der Verbesserung der Wirtschaft
des einzelnen Handwerkers in technischer, kauf-
männischer und finanzieller Hinsicht mitwirken.
Das gesamte Handwerk müsse sich wieder mehr
auf den wirtschaftlichen Zusammenschluß besinnen,
sowohl für die Beschaffung von Rohftoffen wie für
die Übernahme von Aufträgen. Auch die kultu-
relle Bedeutung des Handwerks dürfe nicht ver-
gessen werden und ebenso die Aufgaben, die zur
Erhaltung der kultuvellen Mission des Handwerks
in der deutschen Volksgemeinschaft notwendig sind.
Es sei zu begrüßen, daß unter Mitwirkung der
Spitzenvertretungen des Handwerks die Vor-
arbeiten zur Schaffung eines Instituts für Hand-
werkswirtschaft vor dem Abschluß stehen, an dem
die knlturelle, wirtschaftliche und soziale Bedeutung
des Handwerks für die deutsche Volksgemeinschaft
forschungsmäßig und lehrmäßig als Einheit zu-
samniengefaßt werden soll.

Zum Schlusse seines Referats gab Redner seiner
überzeugung Ausdruck, daß die beruflichen Orga-
nisationen des Handwerks ein Zeichen selbstbe-
wußter Kraft und selbstbewußten Willens sind, des
Willens, der die Stellung des Handwerks in der
deutschen Volkswirtschaft trotz aller Gefahren und
trotz aller Widerstände um unseres Volke-s willen
behaupten will und behaupten wird.

Die Martung der Eumpkbacbiiten
* Ein schwerer Unglücksfall, der sich vor kurzem

in unserem Bezirk zugetragen hat und dem zwei
Menschenleben zum Opfer gefallen sind, gibt uns
Veranlassung auf folgendes hinzuweisen:

Der Reichsarbeitsminister hat am 14. April
1928 im Einvernehmen mit den Länderregierungen
und dem Bäckerei- und Konditorei-Maschinenver-
band Richtlinien für den Bau von Dampfbacköfen
und ähnlichen Ofen mit Perkinsrohren sowie ein
Merkblatt für die Wartung von Dampfbacköfen
herausgegeben Die Gewerbeaufsichtsämter haben
Anweisung erhalten darauf zu achten, daß die Bek
handlungsanweisungen in .jeder Dampfbäckerei
ausgehängt und befolgt werden. Der Wortlaut
dieser Bestimmungen ist in Nr. 22,-Seite 2 det
schlesischen Bäcker- und KonditovZeitung abge-
druckt. Das Merkblatt ist auf Karton gedruckt vom
Verlage dieser Zeitung zu beziehen. ·



goaderdesteuerung der Jkitialbrtrielie

Eine Lebensfrage des gewerbl. Mittelstandes

Von Aliquis

* Die Exsansionsbestrebungen der Warenhaus-

konzerne und Filialgroßbetriebe haben allmählich

ein-e Entwicklung genommen, an der stillschweigend

vorüber zu gehen auch der neu-en Regierung nicht

uiöglich sein dürfte. Es ist allerhöchste Zeit, daß

sich auch der Reichstag eingehend mit dieser fur

den gesamten selbständigen gewerblich-en Mittelstand

katastrophalen Entwicklung beschaftigt «und ver-

sucht, diese auf gesetzgeberischem Wege in Bahnen

zu lenken, die auch dem selbständigen Einzelkauf-

mann, Handwerker und Gewerbetreibenden ein-e

Existenzmöglichkeit belassen.

Eine besondere Bedeutung kommt unter diesen

Umständen zweifellos der Sonderbesteuerung der

Filialen zu, die, bisher nur in Preußen, Bayern

und Hessen erhoben, in dem Entwurf zur Gewerbe-

steuerreform als Reichs-steuer in Höhe eines

20prozentigen Zuschlags zur Gewerbesteuer vor-

gesehen ist. Daß eine derartige Sonderbesteuerung

auf die schärfste Abwehr durch die Filialgroß-

betriebe und Warenhauskonzerne trifft, ist selbst-

verständlich, desto notwendiger ist es aber, daß auch

seitens des Einzelhandels, Handwerks und Ge-

werbes auf die Gründe hingewiesen wird, die die

Filialsonderbesteuerung als unbedingt notwendig

erscheinen lassen.

Wenn von den Gegnern .

über die Filialbetriebe gesagt wird, »daß sie dem

Bedürfnis der Wirtschaft folgend die Form des

Filialbetriebes angenommen haben”, so wird da-

mit einer Entwicklung das Worts geredet, deren

volkswirtschaftliche Notwendigkeit denn doch noch

viel zu sehr umstritten ist und gegen deren gewollte

Foreierung wie es seitens der Warenhauskonzernie,

Filialgroßbetriebe und Konsum-genossenschafteu ge-

ichieht, sich bereits häufig genug bekannte Wirt- ·
schaftspvaktiker ausgesprochen haben. Ganz ab-

gesehen davon, dürft-en bei der Ausdehnuugspolitik

der Warenhäuser und Großbetriebe mit ihrem

Filialsystem wohl weniger oder gar keine volkswirt-

schaftlichen Allsgemeininteresssen mitsprechen, »als

vielmehr lediglich Momente privat-prositlicher

Natur, die bestimmt werden durch die Eigen-

interessen der"Großaktionäre. Auch gegen die Be-

hauptung, daß durch den Große-inkan der Groß-

handel ausgeschaltet würde und damit die War-en
dem Verbraucher schneller und billiger zugeführt

werden könnten, läßt sich mancherlei ein«-wenden.

Was die Ersparnis von Unkosten durch den Groß-
einkauf betrifft, so wird dabei ganz übersehen, daß
dies schon im weitesten Maße durch die verschiede-
nen Einkaufsgensossenschaften im Handwerk und
Einzelhandel geschieht, die sich bestens bewähren.
Soweit die Preishöhe in Frage kommt, sind die
einzelnen Betriebe schon durch die starke Konkurrenz
gezwungen, äußerst zu kalkulieren und ihre Preise,
wollen sie konkurrenzfähig bleiben, den-en der
Warenhäuser und Filialbetriebe anzupassen. Hian
kommt, daß diese größere Billigkeit sich nicht auf
wirkliche Qualitätsware erstreckt, als vielmehr auf
Massenartikel, soweit nicht überhaupt ein Preis-
unterschied ausgeschaltet ist, wie z. B. im Bezug auf
Brotfabriken und Einzelbäcker, sowie bei Marken-
artikeln, deren Verkaufspreise vorgeschrieben sind.

Wenn fern-er gesagt wird, daß diese Aufstiegsis
uiiiglichkeit, d. h. die Möglichkeit, Filialen zu

gründen, jeder tiichtige Gewerbetreibende auch heute
Uvch habe, sie sich aber durch Befürswortung der
Filialsonderbesteuerung selbst erschwere, so dürfte das
doch wohl höchstens theoretisch und bedingt richtig
fein; werden doch dem einzelnen Gewerbetreibenden
durch die ungeheure Besteuerung, die ungefähr das
Zshnsache gegenüber der Vorkriegszeit beträgt, so-
m,“ durch die kaum überwindlichen Schwierigkeiten
bei der Beschaffung flüssiger Betriebskapitalien auf
dein Wege des Bankkredits (Schwierigkeiten, die für
den Großbetrieb längst nicht in dem Maße vor-
handen sind, während der gewerbliche Mittelstand
“um häufiger über eine regelrechte Zuiiicksetzung

der Filialsondersteuer

bei der Kreditgewährung seitens der Banken mit
Recht klagen konnte), fast die gesamten Möglich-
keiten zur Erweiterung seines Geschäftsbetriebes
genommen. Für sich spricht auch die Tatsache, daß
die Filialgroßbetriebe überwiegend die Form einer
A.--G-. oder zumindest G. m. b. H. haben, bezw.
daß die meisten Filialbetriebe früher oder später
gezwungen sind, zum Zwecke der Kapitalserhöhung
diese Formen anzunehmen, da das Eigenkapital zu
dieser erweiterten Betriebsführung nicht ausreicht.
Die Warnung, sich nicht selbst die Möglichkeit zum
Aufstieg zu nehmen, klingt aber einfach paradox,
wenn man bedenkt, daß es ja gerade die Expank
sionspolitik der Warenhäuser und Filialgroßbe-

schränkt werden soll, dem Anfänger» unmöglich
macht,· sich überhaupt ein-e wirtschaftliche Selb-
ständigkeit zu griinden.
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überhaupt muß die ganze Frage der Filial-
sonderbesteuerung u. E. nicht so sehr unter dem
Gesichtspunkt des Kampfes des einzelnen Gewerbe-
treibenden gegen die Konkurrenz der Filialbetriebe
betrachtet werden, sondern mehr von dem Stand-
punkt aus, ob es« im Interesse der gesamten
deutschen Volkswirtschaft liegt, durch geeignete
Maßnahmen, wozu auch die Sonderbesteuerung ge-
hört, die Expansiousbestrebungen der Warenhäuser
und Großbetriebe einzuschränken Bei einer Be-
trachtung von dieser Seite aus, erhält die Frage
der Sonderbesteuerung ein ganz ander-es Bild als
durch die Versuche der Gegner, die diese lediglich
als wirtschaftliches Kampfmittel der kleinen Ge-
werbetreibenden hinstellen, die glaubten, sich
durch ein-e derartige Sondersteuer gegen die Kon-
kurrenz der Großen helfen zu können -- unb muß
unbedingt bejaht werden. Es stehen sich hier eben
die verschiedenen und teilweise grundsätzlich geg-
nerischen Ansichten über die Zweckmäßigkeit und
Notwendigkeit dieser oder jener Wirtschaftsform
gegenüber. Aber auch in Kreisen, die sonst durch-
aus nicht als Freunde des gewerblichen Mittel-
standes zu bezeichnen sind, ist man bereits zu der
Erkenntnis gelangt, daß es im Interesse des ge-
samten deutschen Volks-, Wirtschafts- und Staats-
lebens liegt, den gewerblichen Mittelstand durch
geeignete Maßnahmen vor dem völligen Erdrückti
werden durch die Warenhäuser und Großbetriebe
mit ihrem Filialshstem zu schützen. Und zweifel-
los dürften die etwaigen, höchst zweifelhaften Vor-
teile, die eine solche Entwicklung der Warenhäuser
und Filialgroßbetriebe mit sich bringt, und wie wir
sie teilweise zu verzeichnen haben, in keinem Ver-
hältnis stehen zu dem Verlust, den die Wirtschaft
und auch das deutsche Kulturleben durch ein Er- 

tr-iebe, die durch diese Sonderbesteuerung einge-
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liegen des gewerblichen Mittelstandes erleiden
würden.
Es wäre also nur noch zu prüfen, ob diese Auf-

gabe, den gewerblichen Mittelstand vor dem Auf-
gesogen- und Erdriicktwerden durch die Großbe-
triebe zu schützen, durch eine solche Sonderbe-
steuerung der Filialbetriebe erreicht bezw. unter-
stützt werden kann. Wenn gesagt wird; daß auch
die Befürworter der Filialsteuer durchweg erklärt
hätten, »daß die Filialsteuer praktischen Wert nicht
haben werde« und ferner: »Das Filialsystem hat
seine wirtschaftliche Bedeutung erwiesen und wird
auch durch die Filialsteuer nicht aufgehoben wer-l
den« —- so dürfte dem entgegen zu halt-en sein, daß
diese bisherige Tatsache lediglich auf den Umstand
zurückzuführen sein wird, daß die Filialsteuer eben
nicht in dem Maße und der Art und Weise zur
Anwendung gelangt ist, wie es u. E. geschehen muß,
solange dem Staate nicht andere Wege nnd Mittil
geboten werden, den gewerblichen Mittelstand hin-
reichend zu schützen.

Hinz-u kommen die Aus-wirkungen, die sich aus
der Entwicklung der Warenhanskonzerne und
Filialgroßbetriebe für den Staat in steuerlicher
Hinsicht ergeben. Es wird unbedingt einer ge-
nauen Erhebung bedürfen, wiieweit dem Staate
steuerliche Nachteile erwachsen dadurch, daß der
selbständige gewerbliche Mittelstand durch die Aus-
dehnung des Filialsystems eine erhebliche wirt-
schaftliche und steuerliche Schwächung erfährt, d. h.
mit anderen Worten, ob das Steueraufkommen
aus einem einzelnen Gewerbebetrieb höher oder
niedriger ist als das aus einer entsprechenden
Filiale eines Großbetriebes bezw., ob ein etwaiges
höheres Steueraufkomnien aus einer solchen
Filiale tatsächlich die Steuerausfälle deckt, die ans
der verursachten Schwächung verschiedener Einzel-
betriebe eben durch diese Filiale verursacht wer-
den. T Es darf auch nicht übersehen werd-en, daß
das Steueraufkommen eines Einzelbetriebes er-
heblich leichter zu erfassen ist als bei den weitven
zweigten Filialgroßbetrieben _
Daneben wären die sozialen Nachteile, die letzten

Endes auch wieder auf den Staat zurückfallen, zu
erwägen, die sich durch die Ablösung zahlreicher-
bisher selbständiger Einzelbetriebe durch das
Filialsystem ergeben. Es liegt durchaus nicht im
Interesse eines geordneten Staatslebens, wenn
durch das übermächtige Vordringen der Waren-
hauskonzernse, Filialgroßbetriebe und Konsumges
nossenschaften große Teile des bisherigen selb-
ständigen Mittelstandes der Proletarisierung an-
heim fallen. Ein Blick auf die Zustände in an-
deren Staaten, besonders in kultureller und sozialer
Hinsicht, wo einerseits ein bodenständiger, einen
ruhigen Pol bildender staatsbejahender Mittel-:
stand fehlt, anderseits aber den unteren Schichten
fast jeglicher wirtschaftlicher Aufstieg unmöglich ist,
zeigen nur zu deutlich, wie sehr auch heute die An-
sicht des bekannten Nationalökonomen Roscher zu-
trifft: »Nichts bewahrt sicherer vor dem Neide
gegen die Höheren und vor Verachtung gegen die
Niederen, als eine unabgebrochene Stufenleiiter der
bürgerlichen Gesellschaft.«

Bei Berücksichtigung aller dieser Momente, die
zweifellos ein starkes Plus für den einzelnen selb-
ständigen Gewerbebetrieb ergeben, ergibt sich die
zwingende Notwendigkeit, mit allen Mitteln dafür
zu sorgen, daß nicht eine völlige Aufsaugung und
Erdrückung des selbständigen gewerblichen Mittel-
standes stattfindet. Nicht die Zahl der Einzelbe-
triebe, auch der Handwerksbetriebe ist ein Baro-
meter dafür, sondern der wachsende oder sinkende
Wohlstand des einzelnen Gewerbetreibenden —-
uud der ist im Sinken begriffen. Welche Wege am
zweckmäßigsten einzuschlagen sind, ist Aufgabe der
gesetzgebenden Kärperschaften Solange aber nicht
andere Möglichkeiten dafür gefunden werden,
müssen Handwerk und Gewerbe mit Nachdrnck auf
der Forderung einer besonderen steuerlichen Er-
fassung der Filialbetriebe bestehen, als dem vor-
läufig greifbarsten Mittel, einer erfolgreichen Ein-
schränkung der Expansionsbeftrebungen der Waren-
häuser und Filialgroßbetriebel
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Bekanntmachnngen
—

f Die Gewerbefördernngsstelle

bei ber Handwerk-sammt zu Breslau
bat in Verbindung mit dem Forschungsiuftitnt
stir rationelle Betriebssübrunq im Handwerk nun-
mehr ihre Tätigkeit ausgenommen nnd steht allen
Dandwerkern nnd Gewerbetreibeuden Schlesiens
für die Durchführung von betriebswirtsehast-
lieben Untersuchungen in allen Arten handwerk-
licher Betriebe zur Verfügung.

Aus Wunsch werden vergleichende Versuche mit
Robstoffen nnd Materialien, Arbeitsgeräteu und
Maschinen durchgeführt, Betriebseinrichtungen
und Arbeitsmethoden ans ihre Wirtschaftlichkeit
sevrüst nnd Verbesserungsvorschläge ausge-
arbeitet.

Auch kaufmännische Fragen in bezug ans Kal-
knlatiom Rechnungswesen. Buchhaltung, Selbst-
koftenwesem Lagerhaltung, Reklamewesen usw.
werden behandelt.

Wer also eine Umstellung seines Betriebes vor
hat und sich dabei in technischer nnd organisatori-
scher Hinsicht beraten lassen will. wende sieh an die
Haudwerkskanimer Breslau. übt. V Gewerbe-
sörderuuasstelles. Breslan ll. Blumenstrasze 8
sFernsprecher 56151).
 

f Gaumen Meistertnrse zu Breslau

Geeignete Vorbereitunasmöalichkeit für die-
Meisteroriisnua

Verzeichnis der am: 1928/29.

Tages-Arie mit ganztägigem Unterricht:

Buchbinder . - e . s- . vom 9. 9. bis 29. 9.
81365311663 e o O g I I I 8. 9o ' 29. 90

Damensrhneiderinnen -. « ‑ 8. 9. - 29. 9.
Damenscbneiderinnen . . - 4. 2. - 2. 8.

Damenschneiderinnen, .-
Oberknrsns . . - - r. ‑‑. 4. 9. ‑ 30. 3.

Elektroinstallatenre . . s «- 4. 2. - 16. 3.
Gas- n. Wasserinstallatenre - 4. 2. ‑ 90. 3.
Herrenschneider . . . . c 7. 1. ·-. 2. 2.
Herrenschneider, Oberlursns i- 8.10. - 9.11.
Klempner O 0 O o o o a Ü 4e 29 ‘ ge 30

mal“ o Z s ö o i t . I 5.11. I· 1.12.

Maler I I I Ö 0 O '6 i . 7o 10 I 90 20

Maler e I qt Z e e s . I 4. 2. I 2. 3.

Schlosscr e e s 6 e Z e I 26.11. I 22.12.

Schuhmacher . . . —. . . - 7. 1. - 2. 2.
Steinmetze . . s .- . . - 26.11. '- 22.12.
Tischler . s. o d o o e et I 50116 I 1012.

Tischler e 's e e 0 e a« . 7e 19‘ - 20 20

Tischler,Flächenbehandlun-g - 20. 8 .- 1. 9.

Abend-Kurse

an 2 bis 3 Wochenabeuden von 18 bis 21 Uhr:

Halbjahrs-Knrse von Anfang Oktober bis Ende

März für Buchdrucker, Elektroinstallatenre,

Schuhmacher und Tischler.

Viertelsahrs-Knrse« Oktober-Dezember usnd

Januar-März für Herrenschneider und Damen-

fchneiderinnen

Die Anmeldungen müssen spätestens 14 Tage

vor Beginn des betreffenden Kurses an die
Kursusleitung eingereicht sein. Später eingehende

Meldungen können in der Regel nicht mehr be-

rücksichtigt werden. Grundsätze und Lehrpläne
der einzelnen Knrse, fowie Vordrucke für An-
meldungen werden aus Wunsch zngestellt von der
Leitung der Schlesischen Meisterknrse. Vreslan s,
Klosterstraße 19. Mündliehe Auskunft von 10—13
und 17——18 Uhr.
 

Jnnnngsansschufz zu Breslau

* Das astronomische Preisrätfel bei unserem
Sommerfeft ergab folgendes Resultat: Die Raum-
rakete enthielt 966 Sterne. Dieser Zahl am nächsten
kam Fri. Hilde Iohn mit der Zahl 972. Der
Preis besteht in einem 14tägigen freien Aufent-
halt in unserem Erholungsheim NeusFallenhain
bei Altheide nebst freier Hin- nnd Räckfahrt.  

Die von den Pfaffwerlen gestiftete Näh-
maschine gewann Herr Kaufmann Ernst Eifler mit
der Zahl 14 135, nachdem die beste Raterin auf den
ihr zugefallenen Gewinn verzichtet hatte

Junungsausschuß zu Breslau.

Bot. Unterberger, W. Baranes,·
Vorsitzenden Syndikus2

Spreu-stunden
. Jeden Montag. naehtnittags non H Uhr. in

unserem Bärin Elisabethstraße 2. i o it e n In se
B e r a tun n

a) in Steuersachen.
b) in Sncbfiibrnna. i
c) im Versichernnaswesenz
d) in Rechtsanaelegenheiteu«

Breslam den 7. Juli 1928.

Innunasansschuit zu Breslam
Ios.Uuterberaer. W. Bar·auek.

Vorsitzenden Sundikus.

* Wir müssen leider feststellen. daß viele Hand-
werksmeister unsere Sorechstnnden im Versiche-
runaswesen erst dann besuchen. wenn sie Ver-
sicherungsverträge abgeschlossen halb-eu. Wir emp-
fehlen dringend. sich bereits nor dem Abschluß
von Versicherungsverträgen an unseren Ver-
trauensmann zu wenden und sich dadurch Ver-
aünstigunaen zu sichern. Unentneltliche Bera-
tnna in unseren Sorecbstunden an jedem Montag
nachmittags von 4-—6 Uhr.

ihre-grau den 27. Juni 1928.
Junungsansschuß zu Vreslau.

Jos. Unterberger, W. Baratie·i,
Vorsitzenden Sundikus.
 

Tagnng des Landesverbandes schlesischer
Scheridersswnngen

* Am Sonntag. den 26. August 1928. vorm.
10 Uhr, find-et im Kaiser-Saal in Landeshnt in
Schlei. der 4. Verbandstag des Landesverbansdcs
schlesischer Schueider-Innnngen mit folgender
Tagesordnung statt: 1. Eröffnnng nnd Ve-

gr-üßung. 2. Genehmigung der Verhandlungs-
niederschrist des 3. Verbandstages in Trebnitz.
3. Geschäsftsbericht für 1927. 4. Abnahme der
Jahresrechnuna für 1927 und Entlastung des

Vorstandes. 5. Festsetzung des Haushaltsplaues
für 1929.
ansfchusses für 1928. 7. Zeitgemäße organisatori-
sche und wirtschaftliche Fragen im Schneider-
gewerbe. Referent: Syndikns Dr. Menningen

vom Reichsverband. 8. Bericht über den Deut-
schen Schneidertag in Hamburg. 9. Richtlinien
für die Preiskalkulation. 10. Festsetzung von
Reingewinndurchschnittssätzen für die Ein-
kommensteuerveranlagung in der Maßschneiderei.
11. Tarisfragen. Referent Qbermeister Schlums-

Breslau. 12. Wahl des Tagungsortes für den
nächsten Verbandstag. 13. Anträge nnd Ver-
schiedenes.
Die Tagung wird nach den eingegangenen

Meldungen voraussichtlikh außerordentlich stark

besucht sein nnd eine wiirdige Kundgebnng des

schlesischen Schneiderhandwerks darstellen. Es ist
daher Pflicht jeder Schneider-Jnnnng, durch

einen oder mehrere Delegierte an dieser Tagung

teilzunehmen.

Nachtquartiere sind rechtzeitig bei Herrn Ober-
meister Wilhelm Kulawik, Landeshnt i.Sehl.,

zu bestellen.
Auch Nichtmitglieder können der Tagung als

Gäste beiwohnen.
Landesverband schlesifcher Schneider-Jnn.nngen.

J. A.: M a r S ch In m s, Vorsitzenden

Ausschreibungen
* Die Herstellung von weißglasierten Wand-

bekleidungen und Fußbodenbelägen im Lösch-
hause des Krankenhauses Allerheiligen in Bres-
lan soll öffentlich verbringen werden.
Die Bedingungen usw. stiegen im Hort-ban-

amte 2. Blüthele 16 (am Bdrses 111.. Zim-

 

6. Wahl des Rechtmngsprüsungs- «

 

mer Nr. 174. von Dienstag. den 21. August
1928 ab zur Einsicht aus und können auch,
soweit der Vorrat reicht, gegen Erstattung der
Selbstlosten von diesem bezogen werben.

Verschlossene, mit dem Namen des Unter-
nehmers und vorschriftsmäßiger Anfschrift ver-
sehene Angebote sind bis Dienstag, den
28. August 1928, vormittags 10 Uhr,

ebenda abzugeben, woselbst auch die Eröffnnng

der Angebote zur angegebenen Stunde in Gegen-·
wart der Bieter erfoIat.

Breslau. den 15. August 1928.

Die Stadtbaudeontatiom

W

LAufnahme dessenstiiberweisungs-
vernehrs mit Jfrannreich

* Am 20. August wird der Postüberweisungs-
vertehr mit Frankreich aufgenommen Dem-

sgemäß können die Postfcheckkunden Beträge von
ihrem Postscheckkonto in Deutschland auf ein Post-
scheckkonto bei den Poftscheckämtern in Ajaecio,
Algier,Bordeanx,Elertnont-Ferrand,Dijon,Lille,Li-
mogesz Lyon, Marseille,Montpellier,Naney, Nantes,
Orleans, Paris, Rennes, Rouen, Straßburg und
Tonlense und umgekehrt die französischen Postfchecks
kunden Beträge auf Postscheckkonten in Deutschland
überweisen. Die Überweisungen nach Frankreich,
zu denen die innerdeutschen Uberweisungsforw
blätter zn ver-wenden sind, können in Reichsmart
sund Reichspfennig oder in französischen Franken
und Eentimen ausgestellt werden. Der Betrag ist
unbeschränkt Die Gebühr beträgt 5 Rpf. für je
100 Reich mindestens 20 Rpf Mitteilungen für
den Empfänger sind auf dem Abschnitt der über-:
tveifung gebührenfrei zugelassen.
Das französische Postscheckkundenverzeichnis kann

vorläufig nicht bezogen werden, da die letzte Auf-.
Fuge vergriffen ist nnd ein Neudruck erst später statt-
indet.
Außer mit Frankreich besteht zurzeit noch Post-

übertveisungsverkehr mit Danzig, Belgien, Däneis
matt, Lettland, Luxemsbuvg, den Niederlanden,
Ofterreich, Schweden, der Schweiz, der Tschecho-
sloivakei und Ungarn.

chöchstgerichttiche Entscheidungen
Voraussetzungen für einen Lehrvertrag

* Jn Berlin W. beschäftigt der Friseur V.
gegen 40 Personen. Es war ihm vorgeworfen
worden, gegen die Vorschriften der Gewerbe-
ordnung und den Erlaß des Handelsministers
vom 3. Juli 1926 verstoßen zu haben, sechs bis
sieben Lehrlinge unbefugt beschäftigt und mit
einem Mädchen einen gesetzwidrigen Lehrver-
trag abgeschlossen zu haben. V. bestritt, sich
ftrafbar gemacht zu haben, der Vertrag mit
dem einen Mädchen sei ordnungsmäßig ab-
geschlossen worden, die übrigen sechs Mädchen
seien hilfskräfte, welche aufzuräumen und
Kundenbisweilen den Kopf zu waschen haben.
Das Amtsgericht fprach auch V. frei, da gegen
den Lehrvertrag nichts einzuwenden sei; es sei
auch nichts dafür beigebracht, daß die übrigen
sechs Mädchen keine Hilfskräfte seien. Diese
Entscheidung focht die Staatsanwaltschaft durch
Revision beim Kammergericht an, welches auch
die Borentscheidung teilweise aufhob und die
Sache zur ander-weiten Verhandlung und Ent-
scheidung an das Amtsgericht zurückwies, in-
dem u.a. ausgeführt wurde, die Vorentschei-
dung sei insoweit nicht rechtsirrig, indem das
Amtsgericht angenommen habe, daß der An-
geklagte sechs Mädchen nicht als Lehrlinge, son-
dern als Hilfskräfte mit dem Aufräumen, dem
Kopfwaschen von Kunden, nicht aber zum
Zwecke der Ausbildung im Friseurgewerbe be-
schäftigt habe; von einer Ausbildung im
Friseurgewerbe könne keine Rede sein, wenn



bie Mädchen lediglich mit einfachen Verrich-

tungen beschäftigt worden seien. Wegen des

Lehrvertrages, den V. mit dem einen Mädchen
abgeschlossen habe, müsse aber die Vorentschei-
dung aufgehoben und die Sache zur erneuten,
Verhandlung dem Amtsgericht überwiesen
werben. Ein Lehrvertrag müsse nach § 126b
der Gewerbeordnung nicht nur die-Dauer der
Lehrzeit unb bie gegenfeitigen Leistungen, son-
dern auch die gesetzlichen unb sonstigen Voraus-
setzungen enthalten, unter welchen die einseitige
Auflösung des Lehrvertrages zulässig sei. Der
Lehrvertrag enthalte nichts von den gegen-
seitigen Leistungen und den Voraussetzungen,
unter welchen eine einseitige Auslösung des
Vertrages zulässig sei. Wenn in dem Lehr-
vertrage gesagt werbe, bie Auflösung des Ver-
trages erfolge nach persönlicher Auseinander-
setzung, so entspreche diese Vertragsbestimmung
nicht § 126 b ber Gewerbeordnung, welcher ver-
traglich die Voraussetzungen festgelegt haben
wolle, unter welchen die einseitige Auflösung
eines Lehrvertrages erfolgen könne. (3. S.
353. 28.)

Wer haftet für den Schul-

bestnh berufsschulpfliehtiger Angestellter?

si« K., welcher Geschäftsführer des Mieter-
vereins Köln a. Rh. ist, war zur Verantwortung
gezogen worden, weil er Frl. K., welche im
Büro des Mietervereins tätig ift, an zwei
Tagen im Oktober vorigen Jahres nicht zum
Besuch der Berufsschule angehalten habe. Das
Amtsgericht verurteilte K. zu einer Geldstrafe,
da er zugleich Büroleiter des Vereins gewesen
sei unb mithin für den Besuch der Berufsschule
durch die jugendlichen Angestellten zu sorgen
hatte. Gegen seine Verurteilung legte K. Re-
vision beim Kammergericht ein, welches auch die
Vorentscheidung aufhob und die Sache zur er-
neuten Verhandlung und Entscheidung an das
Amtsgericht zurückverwies," indem u. a. aus-
geführt wurde, nach den für Köln a.Rh. er-
lassenen ortsstatutarischen Vorschriften werden
von der Berufsschulpflicht nur die in gewerb-
lichen· oder kaufmännischne Betrieben beschäf-
tigten Personen unb weibliche Hausangestellte
unter 18 Jahren sowie bis zur selben Alters-
grenze solche schulentlassenen Personen be-
troffen, die in keinem Arbeitsverhältnisse
stehen, in Köln wohnen und keine weiter-
gehende wissenschaftliche oder künstlerische Aus-
bildung genießen. Frl. K. könne nicht zu den
beiden letztgenannten Personen gerechnet wer-
den; es stehe aber auch nicht fest, daß ein ge-
werblicher oder kaufmännischer Betrieb vor-
liege. Eine entsprechende Feststellung lasse sich
aber nur auf Grund der Satzungen des Kölner
Mietervereins treffen. Es werde weiter zu
prüfen sein, ob der Angeklagte Angestellter oder
Arbeitgeber im Sinne des ä 7 des Ortsstatuts
der Stadt Köln sei. Nach § 7 (2) 1. e. habe nur
der Arbeitgeber die berufsskhulpflichtigen An-
gestellten zum Besuche der Berufsschule anzu-
halten. In dieser Beziehung komme in Frage-
wer dem Angestellten als Verpflichteter auf
Grund eines Arbeitsvertrages gegenüberstehe,
insbesondere ihn beschäftige und entloh·ne. Es
werde dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Ar-
beitgeber selbst in einem Angestelltenverhält-
nis zu einem Dritten stehe. Das Vorliegen

eines Arbeitsvertrages zwischen K. unb Frl. K.
iei aber bisher nicht festgestellt. Ferner komme
s 151 ber Reichsgewerbeordnung in Betracht,
Wonach die zur Leitung eines Gewerbebetriebes
oder eines Teils desselben aber, zur Beaufsichti-  

gung bestellten Personen für die bei Ausübung
des Gewerbebetriebes vorgekommenen liber-
tretungen polizeilicher Vorschriften bestraft
werden können. Wenn der Vorderrichter den
Angeklagten in seiner Stellung als Büroleiter
aus § 151 ber Gewerbeordnung für verant-
wortlich erklärt habe, so mangele es aber immer
noch an der Feststellung, daß ein Gewerbe-
betrieb in Frage komme. Sei K. Organ des
Mietervereins im Sinne des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs oder aus anderen Gründen dessen ge-
setzlicher Vertreter, so sei er verantwortlich zu
machen. Bei juristischen Personen unb Per-
sonenvereinigungen könne beim Fehlen einer
sich gegen diese selbst richtenden, etwa den
§§ 357, 381 ber Reichsabgabenordnung ent-
sprechenden Strasbestimmung, deren strafrechts
liche Verantwortlichkeit nicht anders zur Gel-
tung gebracht werden, als daß ihre gesetzlichen
Organe: Vorstand, Geschäftsführer usw. haften.
(4. s. 47. 28.)

—

 

Wird eine Fenersgefahr hervorgerufen, wenn

eine Person auf einer Bank in einer öffent-

lichen Anlage nächtigt?

* Ortspolizeiliche Vorschriften gemäß § 366 (8)
des Reichsstrafgesetzbuchs, betr. feuerpolizeiliche
Vorschriften, hatte ein Stadtrat in Bayern erlassen
nnd u. a. vorgeschrieben, das Nächtigen im Freien,
in Waldungen, in fremden Gartenhäuschen,
Schuppen, Feldscheunen sei verboten. A., welcher
in einer Nacht im November v. J. auf einer Bank
in einer Anlage der Gemeinde geschlafen hatte, swar
angeklagt, aber« vom Amtsgericht freigesprochen
warben, da ein Verstoß gegen § 368 (8) des Reichs-
strafgesetzbuchs nicht vorliege; eine Feuersgesahr
werde nicht hervorgerufen, wenn jemand auf einer
öffentlichen Bank nächtige. Diese Entscheidung
focht die Staatanwaltschast ohneErfolg beim obersten
Landesgericht in Miinchen an, welches die· Re-
vision als unbegründet zurückwies und u. a. aus-

führte, die polizeilich-e Vorschrift stütze sich auf
§ 368 (8) des Reichsstrafgesetzbuchs ausschließlich-.
Feuersgesahr verursache aber nicht jedes Nächtigen
im Freien; davon könne nur die Rede sein, wenn
in der Nähe feuerfangender Gegenstände genächtigt
werbe. Die vorliegen-d in Frage kommende An-

ordnung gehe aber viel weiter, sei zu allgemein

und unbestimmt und daher nicht rechts-wirksam

Komm-e aber eine rechtswirksame feuerpolizeiliche

Anordnung gemäß § 368 (8) des Reichsstrafgesetz-
buchs nicht in Betracht, so könne eine Verurteilung
des Angseklagten nicht eintreten. (II. 58. 28.)

Fallen Schornsteine unter die Feuerstätten

im Sinne des § 368 (4) des Strafgesetzbuchesi

* Als vor einiger Zeit der Bezirksschornstein-
fegermeifter in Begleitung von einig-en anderen

Personen in Poserna die Schornsteine usw. im
amtlichen Auftrage besichtigte, stellten sie fest, daß
sich an den Schornsteinköpfen des Hausbesitzers
Sch. defekte Stellen befanden. Als Sch. lwegen
Zuwiderhandlung gegen eine Polizeiverordnung
vom 22. September 1899/29. April 1904/28. Feå
bruar 1927 in Strafe genommen wurde, bean-
tragte er gerichtliche Entscheidung und bestritt, sich
strafbar gemacht zu haben, da er von keiner Seite
auf die desekten Stellen an den Schornsteinköpfen
aufmerksam gemacht und aufgefordert worden sei,
die desekten Stellen an den Schornsteinen ausbessern
zu lassen. Das Amtsgericht verurteilte aber Sch.
zu einer Geldstrafe, da ein Verstoß gegen die er-
wähnte Polizeiverordnung vorliege. Diese Ent-
scheidung focht Sch. durch Revision beim Kam-mer-  
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gericht an und erklärte die Vorentscheidunsg für
rechtsirrig, auch sei die polizeiliche Strafverfügung
unwirksam, ba kein Vergehen vorliege; eine Auf-
forderung zur Ausbesserung der Schornsteinköpfe sei
ihm nicht angegangen. Der 1. Strafsenat des
Kammergerichts wies jedoch die Revision des Ange-
klagten als unbegründet zurück und führte u. a. aus,
gegen die polizeiliche Strafverfügung bestehen
keinerlei gewichtige Bedenken. Auf Grund der
Polizeiberordnung könne aber im vorliegenden
Falle mangels Strafvorschrift eine Verurteilung
des Angeklagten nicht erfolgen. Die Verurteilung
des Angeklagten habe aber auf Grund des § 368 (4)
des Strafgesetzbuches zu erfolgen; hiernach verwirke

Strafe, wer es unterlasse, dafür Sorge zu tragen,
daß die Feuerstätten in seinem Hause in baulichem
und brandsicherem Zustande unterhalten, oder daß
die Schornsteine rechtzeitig gereinigt werden. Auch
die Schornsteine seien zu den Feuerstätten im Sinne
des § 368 (4) des Reichsstrafgesetzbuchs zu rechnen.
(1. S. 327. 28.)

Jst der Buß- und Bettag ein allgemeiner
Feiertag?

* Am 16. November v. J» dem Buß- und Bettag,
ließ. ein katholischer Pfarrer M. aus der Nähe von
Neiße in seiner Scheune Getreide dreschen und half
auch dabei. Als M. auf Grund der Oberpräsidial-·
polizeiverordnung vom 9. März 1896 in Strafe
genommen wurde, beantragte Pfarrer M. gericht-
liche Entscheidung und«behauptete, er habe dringend
Mehl gebraucht, auch werde von der katholischen
Kirche seit 1926 der Buß- und Vettasg nicht mehr als
Feiertag angesehen. DasAmtsgericht verurteilte aber
den Pfarrer M. zu einer Geldstrafe und betonte,
nach dem Gesetz vom 12. März 1893 gehöre der
Buß- und Bettag zu den allgem-einen Feiertagen.
{öffentlich bemerkbare Arbeiten und geräuschvolle
Arbeiten in Häusern seien an Sonn- und Feier-
tagen nach der Oberpräsidialpolizeiverordnung vom
9. März 1896 verboten, welche ihre Grundlage in
der Kabinettsorder vom 7. Februar 1837 finde
und auch für Katholiken gelte. Diese Entscheidung
focht der Pfarrer M. durch Revision beim Kammer-
gertcht an uan behauptete, er habe sich in gutem
Glauben befunden nnd angenommen, daß der
Buß- und Bettag für Katholiken nicht als Feier-
tag in Betracht komme und daß Katholiken am
Buß- und Bettag alle möglichen Arbeiten ver-
richten dürfen. Es stehe auch mit den Vorschriften
der Reichsverfassung im Widerspruch, und es sei
unvereinbar mit der Gewissensfreiheit, wenn die
Katholiken den Buß- und Bettag feiern sollten, ob-
wohl sie den Buß- und Bettag als Feiertag nicht
anerkennen können. Der 1. Strafsenat des Kam-
mergercchts wies indessen die Revision des katho-
lischen Pfarrers als unbegründet zurück und
fuhrte u. a. aus, die Verurteilung des Angeklagten
habe aus § 366 (1) des Reichsstrafgesetzbuchs zu
erfolgen, wonach Strafe ver-wirke, wer den gegen die
Störung der Feier der Sonn- und Festtage er-
lassenen Anordnungen zuwiderhandle. Zutreffend
nehme die Vorinstanz an, daß der Buß- und Bet-
tag nach dem Gesetz vom 12. März 1893 als«all-
gemeiner Feiertag zu betrachten sei. Die Polizei-
verordnung des Oberpräsidenten vom 9. März
1896 sei nicht nur von Protestanten, sondern auch
von Katholiken zu beachten. Nach der Verordnung
von 1896 seien an Sonn- nnd Festtagen nicht nur
alle öffentlich bemerkbaren, sondern auch alle ge-
räuschvollen Arbeiten in Häusern verboten. Die
Oberpräsidialpolizeiverordnung finde ihre Stütze in
der Kabinettsorder vom 7. Februar 1837, welche
solchen Polizeivorschriften Raum gebe, die die
außere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage be-
treffen und gegen die Störung ihrer Feier ge-
richtet seien. Die erwähnten Vorschriften seien
weder durch die Reichsverfassung noch durch andere
Gesetze beseitigt worden und müssen von allen
Staatsbürgern beachtet werben, gleichviel, welchem
Bekenntnis sie angehören. '(1. S. 305. 28.)"
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Die „armen“ Dorstinder
Stizze von Karl W h l i c il.

*' »Komm, Tyras, kommt«
Ein sechsjähriges Biibchen lockt einen großen

Bernhardinerhund hinter sich her. Bald springt
der Bnb voraus, bald bleibt er stehen nnd
klopft mit den Händen auf seine kurzen Hosen.
»Komm, Thras, kommt«

Doch der Hund eht langsam und selbst-
bewußt hinter dem Jungen her und läßt sich
nicht von seinem bedächtigen Gange abbringen.
Und der Bub wird endlich müde, den Hund zu
locken, und bald springt er einem Schmetterling
nach, der vor ihm herslattert. Mit hochgehobe-
nein Hut rennt er kveuz und quer dem Falter
nach, und auch der Tyras findet Gefallen daran,
den-n er Lchlägt einen sanften Trab an. Endlich
setzt sich er Falter auf eine große gelbe Blume,
um dort sein Mahl zu halten. Langsam und
vorsichtig schleicht sich derBub hin, schlägt sein-en
Hut auf Blume und Falter und liegt auch schon
daneben im Grase. Den Hund hat sein Jagd-
interesse gelockt, und nun steht er aufmerksam
und mit hochgehobenen Ohren und faltiger
Stirne neben dem Jungen und sieht zu, wie der
langsam .- . . langsam seinen Hut aufrollt. Da
plötzlich huscht der Schmetterling zwischen den
Palmen hervor, tausmelt ein bißchen hin und
er und fliegt dann eilig dem nahen Walde zu.

Verdutzt sehen Kind und Hund dem Falter nach.
Nun sitzt der Bnb am Waldrand, links von

ihm liegt sein nasser Hut, denn er hat kurz
vorher aus dem Waldbache Wasser geschöpft;
auf seiner rechten Seite sitzt der Tyras und
ärgert sich über die Sonne, die ihm die schöne
Aussicht verleidet.« Mit der Ruine eines
Taschenmessers klopft der Bub auf ein Stöcklein,
das auf seinen Knien liegt. Er schnitzt sich ein
Pfeifchens; dazu singt er mit klarer, heller
Kinderstimme: «

Pfeifla, Pseisla, wenn de ne ro giehsst,
So schmeiß ich dich ei a Groba;
Dat frassa dich die Roba,

. Wenn dich ne die Roba frassa, _
Schmeiß ich dich ei a grußa Pusch, »
Dat hullt dich dr Teifl; husch husch, husch.«
Und er klopft und dreht und schnitzt, und end-

lich ist das Pseifchen fertig; nun streckt er sich
ins Gras nnd pfeift und pfeift. Der Thras
winselt leise dazu.
Vom Tale herauf steigt eine Familie Sommer-

frischler. Zwei Damen, ein Herr, ein sechs-
jähriges Bübchen, ein Affenpinscher. — Der
schattige Weg ist schmal, und er hat nur Platz
für zwei. Boran tänzelt der Pinscher, hinter-
dvein geht artig das Bübchen. Jhm folgt die
ältere der Damen, den Schluß bilden Papa und
—Mama.

Husch . . . flitzt ein Eidechslein über den
Weg. Der Pinscher kläfft und zieht sich zurück.
Der Junge bleibt neugierig stehen und be-
trachtet interessiert das Laub, in dem das Ei-
dechslein verschwunden ist.

»Geh weiter, Bubi! Weißt du, Kinder
müssen immer voran geben.” Gehorsam tappt
das Bürschlsein weiter, Mama und Papa unter-
halten sich halblaut, der Affenpinscher tänzelt
wieder voran. Und plötzlich schreit der Bub:
»Mama, Mama, ein Eichhörnchen, ein ganz

fchwarzesi" Er ist ganz in Aufregung und
deutet mit dem Ärmchen nach einer Buche;
Mama ist heftig erschrocken nnd sagt: »Aber,
Bubi, deswegen brauchst du nicht so zu schreien,
du erschreckst mich immer.” Dann wendet sie sich
zu der Erzieherin: · -

»Bitte, gehen Sie mit Bubi voran.«
Die drei gehen voran. Der Weg ist-steil, und

Papa muß öfter ruhen, denn fein Herz verlangt
es so. Bubi ist mit seiner Begleitung schon weit
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voraus. Und wo der Weg aus dem Walde tritt,
bleibt die Erzieherin mit dem Affenpinscher
stehen, und auch Bubi muß warten, bis die
Eltern nachkommen Da hört er ein gar herr-
liches Pfeifen. Neugierig schaut er durch die
Aste und sieht einen Buben, der im Grase
liegen darf, gerade in der Sonne, ohne Hut, mit
nackten Beinen, und der mit tiefstem Gefühl und
ganzer Hingebung pfeift. Auch der lPinscher ist
näher gekommen und sieht ängstlich auf den
großen Genossen, den Thras Da hält der Bnb
im Pseifen inne, denn er erblickt den anderen.
So sehen sie miteinander mit großen Augen er-
staunt an. Endlich greift der Dorsbub nach
seinem Pfeifchen.

»Willst?« sagte er und streckt es dem andern
entgegen. Und Bubi langt mit seinen Händchen
verlangend danach. ·

,,· - . .. . du . . .«, schmeichelt Bubi leise
und lächelt zaghaft. «-—— Und in diesem Wörtchen
liegt alles Glück, liegt Verlangen, Erwartung
und alle Freude eines sechsjährigen Bübchens,
und im Besitze dieses braunen, geheimnissvollen
Pfeifchens, auf dem man so schön blasen kann,
liegt die Erfüllung seines einzigen, augenblick-
lichen, groß-en Wunsches. Nun ist die Erfüllung
nahe . . . er streckt die Händchen aus . . .

»Bubi .. .! Busbi . . .!” schrillt eine Stimme
. . .Mama! Gehorsam sinkt Bubis Hand; mit
einem tiefwehmütigen Blicke folgt er Mama.

»Geh, laß doch den schmutzigen Bauern-
burschen! Und das Pfeifchen hat er doch schon
im Mund gehabt.« -—— Wütend kläfft der Pinscher
im sicheren Schutz den Tyras an. Doch der
Thras bleibt ungerührt. Erstaunt sieht der
Bauernbub die Fremden an, dann nimmt er
seinen nassen Hut, schlägt dem Tyras eins aufs
Fell und springt ins Feld hinein: »Komm,
Tyras, kommt«

Mitleidig sieht Mama dem Buben nach;« end-
lich seufzt sie: »Die armen Dorfkinder!«

—

 

Sommernacht
Von Gottfried T r e u m a n n.

* ,,Jn mir ist ein Singen und Ringen, ein
Frieden und Frohlocken, eine Glückseligkeit, wie
man es nicht mit Worten beschreiben kann«, sagte
eine zarte junge Frau und hielt ihre weiß-en Hände
ineinander verschlungen
»Das alles nur, sweil Ihr Kind genesen, weil

Sie es außer Gefahr wissen. Darum erscheint
Ihnen alles so wundersam schön, darum ist in Jhr
Herz Ruhe und Friede eingekehrt«, erläuterte ein
junger Arzt, der die Frau begleitete.

»Ja, ich hätte es selbst niesür möglich gehalten,
daß ich nach dem Tode meines lieben Mannes noch
solch ein Glücksgefühl empfinden würde, ein Glücks-
gefühl, das man nicht einmal in Worte kleiden
kann.«

Gedanken-versunken war die junge Frau hinaus-
geschritten aus dem groß-en Spitalgarten und er-
ging sich zwischen den Feldern. Die reisenden
Ahren nickten und rauschten geheimnisvoll im
Nachtwinde, der Vollmond überflutete alles mit
einein silbernen Schein. Sommernachtt
Mude ließ sich die jun-ge Witwe auf einem

Wiesenrand nieder. Tage und Nächte war sie im
Spital nicht von der Seite ihres Töchterchens ge-
wichen. Nun war die entsetzliche Todesangst vor-
bei. Sie hob den Blick und lauschte in die Ferne.
Jn den Zweigen der nahen Baumallee zwitscherten
die Vögelein im Schlafe, auf fernen Geleisen rollte
ein Eisenbahnzug Ruhe, Frieden flimmerten in
der Luft. Rötlich hing die rote Scheibe des Mondes
am schwarzblauen Himmel.

Plötzlich bvach aus den sanften Augen der-Frau
ein glückseliges Leuchten. »Nun weiß ich mein
Glücksgefühl in Worte zu formen", sagte sie leise
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zu sich selbst, nachdem sie ganz vergessen, daß der
Arzt noch an ihrer Seite weile. »So friedsam, so
sanft und wunschlos ist meine Seele wie die
Somm—ernacht!«
· Der Arzt störte die junge Mutter nicht. Aber
m seinem Herzen faßte der Wunsch tiefe Wurzel-
dieses zarte empfindende Wesen zu erringen,sobald
es sein Gleichgewicht vollkommen wieder gefunden.

Heiratsfiihige Töchter
* Wenn der Jüngling ,,errötend ihren Spuren

folgt, um das Schönste aus den Fluren zu suchen«,
so ist der Gegenstand-seiner Anbetung in unseren
Zonen meist erst 17 bis 18 Jahre alt. Bis aber
»der Jungfernkranz mit veilchenblauer Seide« ge-
wunden wird, vergehen meist noch ein paar
Jährchen.
Die jüngsten Ehefrauen gibt es bei den Busch--

leut-en in Afrika, jenem den Hottentotten ver-
wandten Stamme. Mit sieben Jahren werden dort
die Mädchen verheiratet. «-

Die Bewohner des Australischen Busches warten
ein Jahr länger. Sie lass-en die Mädchen erst mit
8 bis 9 Jahren die Ehe eingeben, «
Jn Indien gelang es der englischen Regierung

bis heute noch nicht, die Kinderehen auszumerzen.
2,5 Millionen Ehesrauen unter 10 Jahren, darunter
solche mit 6 Jahren, wurden statistisch festgestellt.
Bei den Mandan-Jndianern treten .-die Mädchen

durchschnittlich mit 10—11 Jahren in den Ehe-
stan·d. -

12 bis 14 Jahre müssen die Mädchen bei den
nordwestlichen Jndianerstämmen Amerikas und ·
bei den Fenerländern sein, wenn sie heiraten
wollen.

Dagegen sind die Frauen der Arnnta in Austra-
lien »schon« 14 bis 16 Jahre alt, wenn sie frühestens

- in die Ehe treten.
Das gleiche Heiratsalter gilt bei den indischen

Kan-ehs. Doch sind bei diesen die ,,Männer« fast
immer zwei Jahre jünger als ihre Frauen.
Jm Sudan werden ,,Hymens Bande« ebenfalls

mit 14—15jährigen Mädchen geknüpft.
Der europäischsen Auffassung über das richtige

Heiratsalter passen sich die Omahs-«Jndian-er an,
die 20 Jahre als unt-erste Grenze ansehen.
Jn Europa ist das Heiratsalter der Mädchen

gesetzlich geregelt. In einzeln-en Staaten wird ein
Mindestalter von 14, meist jedoch 16 Jahren den
Mädchen zur Bedingung gemacht, wenn sie den
Ehebund schließen wollen. Es gehört zu den
Seltenheiten, auch in den südlichen Ländern, wenn
ein Mädchen so zeitig heiratet.
Das günstigste Alter, mit den größten Aussichten

auf ein-e harmonische Ehe ist bei uns nach den For-
schungen eines Statistikers, der diesem Problem
nachging, für das Weib das 24., für den Mann
das 28. Lebensjahr
Damit ist aber keineswegs erwiesen, daß vor

oder nach diesem Alter geschlossene Ehen unglücklich
sein müssen.
Amors Wege sind unerforschlich. Er sendet seine

Pfeile in junge und alte Herzen. - ;
Wenn darum besorgte Mütter fragen, wann das

richtige Heiratsalter ihrer Tochter da sei, diene
ihnen zur Antwort — sobald der Mann kommt und
in körperlicher, moralischer und materieller Hin-
sicht das Eheglück gewährleistet

Lachende Welt
* Der Schwätzer. Ein Alpinist, der von seinen

Bergkraxeleien mehr zu erzählen weiß, als seine
Zuhörer vertragen, ist gerade bei der spann-enden
Stelle angelangt: »Endlich erreichte ich einen Fels-
vorsprung; doch vor mir gähnt-e ein Abgrund ...«
Darauf flüsterte ein boshaster Zuhörer seinem
Nachbarn » zu: ,,Ob der Abgrund schon vorher
gähnte?«
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Mein skreund Heinrich schreibt aus . . .
Eine Satire, die keine ist.

Von Hänschen Sachs.

* Eines schönen Tages, es war im Wonnemonat
Mai, besuchte mich mein Freund Heinrich Winkel-
meier.

Winkelmeier hat mit mir vor ein paar Jahr-
zehnten die gleiche Schulbank gedrückt, hat diese Be-
schäftigung aber sehr zeitig aufgegeben, um sich
einer mehr einbringenden Tätigkeit zuzuwenden.

Heute »macht« Winkelmeier in »Ol und Fette
en gros«, wenn es sein muß, manchmal allerdings
auch en detail.

Also Winkelmeier suchte mich völlig uner-
wartet —- wir hatten uns seit Jahren nicht
mehr gesehen — in meiner Behausung auf, be-
grüßte mich mit einem kordialen Händedruck, warf
sich, ohne meine Einladung abzuwarten, mit der
ihm angeborenen Nonchalance in meinen Klubsesfel
und schaute mich mit seinen wasserblauen Augen
so unschuldvoll und vertrauensselig an, als ob
Kriegs- und Inflationsgeschäfte swrlos an ihm
vorüber-gegangen wären. ‘

Mein Freund Winkelmeier hatte etwas auf dem
Herzen.

»Schieß los«, ermunterte ich ihn also, »du hast
sicherlich nichts dagegen einzuwenden, wenn ich dir
inzwischen eine Havanna und einen kleinen Sherry
Zediziere Ich höre keine Einwendungen, also
·- itte!« «

Und Winkelmeier legte los. Er wolle sich ein
Haus bauen, so berichtete er, da ein Grundstück auch
heute immer noch die sicherste und beste Kapitals-
anlage sei. Es liege ihm nun darum, meinen fach-
männischen Rat zu hören, wie der Bau wohl am
besten zu bewerkstelligen wäre.

Ich dozierte, erzählte ihm etwas vom Grund-
stückskauf, von Bauzeichnungen und Baugenehmi-
gnug, von Form und,Fassaden, von Kreditbeschaf-
sung und Hypothekenbriefen, nun, kurz gesagt, ich
konstruierte in Gedanken ein Haus mit allen seinen
Einzelheiten. »

— Nachdem ich eine Stundegeredet hatte ———— ich war
gerade bei der Frage »Steil-dach oder Flachdach«
angelangt —, unterbrach mich mein Freund Win-
kelmeier mit der mich angenehm berührenden Be-
merkung, daß er das in Frage kommende Gelände
längst erworben und die Bauzeichnung bereits zur
Genehmigung eingereicht habe.

,,Ia, zum Kuckuck«, rief ich ärgerlich, was willst
du denn eigentlich noch von mir? Du weißt, meine
Zeit ist beschränkt!«

»Weiß ich, weiß ich«, bestätigte der Angeredete,
‚feinen kleinen Augenblick hast du für mich aber
sicherlich noch zur Verfügung. Zunächst darf ich
uns indessen wohl noch einen Sherry einschenken,
er beruhigt angenehm, und gerade dir tut Ruhe
unbedingt nötig.”

Ich fügte mich in mein Schicksal.

»Der Knalleffekt an der Sache«, fuhr Winkel-
meier fort, ,,liegt nämlich bei der Ausschreibung
der Bauarbeiten. Du mußt wisseny ich habe eine
Flusschreibung gemacht. Warum nicht? Heute muß
Eber mit seinem Gelde rechnen. Schreibt die Reichs-
poft nicht auch aus? Und die Reichsbath Und
Das Kulturamt? Hier bitte! Abgedruckt im »Po-
tenberger Anzeiger für Stadt und Land«. Darunter
steht meine Ausschreibung genau so groß. Und
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Anmeldung:

nun denke dir: 34 Angebote habe ich erhalten, das
niedrigste beträgt Ratt 23473‚25, das höchste
Ratt 68 224,84. Und nun komme ich zu dem eigent-
lichen Zwecke meines Besuches. Wem rätst du mir
den Zuschlag zu erteilen?«

»Da ist guter Rat teuer”, entgegnete ich, ,,da mir
die Angebote nicht vorliegen unsd mirsdie Namen
der in Frage kommenden Handwerker nicht bekannt
sind. Immerhin würde ich ein Angebot mittlerer
Preislage akzeptieren.«

»Alfo nicht das bllligste An-gebot?"
»Warum nicht, wenn du es nötig haben solltest,

um eine Erfahrung reicher zu werben!”
»Also du meinst wirklich?«
»Ich meine wirklich!«

,,Denkst du auch daran, daß ich unter diesen Um-
ständen über malt 20 000,—— für ein Nichts zugebe?«

»Oder gewinnst!«

»Nun, wenn du meins «, stellte der Inhaber der
Firma Winkelmeier fest, »dann tue ich sicherlich gut,
deinen fachmännischen Rat zu befolgen.”

Damit empfahl er sich, nicht ohne noch einen
weiteren Sherry mit auf den Weg genommen zu
haben, und erteilte dem Billigsten den Zuschlag.

Ein Iahr blieb mein Freund Winkelmeier ver-
schollen. «Dann kreuzte er meinen Weg.

»Furchtbar, furchtbar”, stöhnte er, ,,graue Haare
habe ich bekommen.« . ·

,,Gehe zum Friseur und lasse sie dir färben", be-
merkte ich sarkastisch.

Winkelmeier überhörte meinen guten Ratschlag.
»Glaubft du«, lamentierte er, »ich halte es noch
einen Tag länger in meinem neuen Hause aus?«
»Du bist das gute Leben nicht gewöhnt.”
,,Höhne nur noch! Du würdest sicherlich nicht

mehr lachen, wenn du täglich das durchmachen
müßte-st, was ich im letzten Halbjahr durchgemacht
habe. Hast du schon einmal in einem Zimmer ge-
schlafen, in dem das blanke Wasser von den Wänden
läuft?”

»Im Krieg waren wir froh, überhaupt eine
Wand zu finden.«

»Hast du schon einmal ein völlig undichtes Dach
über dem Kopf gehabt, so daß «· der Regen nur
immer so durchtropft?«

»Du sparst das Brausebad dadurch«
»Und dann die Fenster und die Türen! Die

ganze Hand kannst du durch die gesackten —— er sagte
tatsächlich gesackten! — Türfüllungen stecken.«

. »Nimm doch das Leben nicht so tragisch«, tröstete
ich«ihn, »wenn im Laufe-des Sommers das Holz
schön austrocknet, kannst du im Herbst statt durch
die Türen durch deine Türfüllungen spazieren.«
»Und dann die ‚Öfen! Kein Ofen war warm zu

bekommen. Statt dessen standen meine Zimmer
unter Rauch und Dunst. Es ist nicht zum Aus-
halten! Was soll ich tun?”

,,Mach’ den Unternehmer schadenersatzpflichtig«,
riet ich ihm.

»Gut gesagt«, wetterte er, »aber wo nichts ist, ist
nichts zu holen. Hol’ du etwas von Leuten, die
bereits den Offenbarungseid geleistet haben!”

« ,,Heinrich«, gestand ich, »du tust mir leid. Aber
tchwtll dir einen guten Rat geben — du folgst
meinen Ratschlägen ja so gerne —, verbanfe den
Kasten-«

» kauft solches Haus? Soll ich etwa annou-
zieren?" . -

»Es m u
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,,Nein, Heinrich«, erklärte ich, »das machst du
anders. Du schreibst dein Haus einfach zum Ver-
kauf aus«

Winkelmeier schaute mich verständnislos an.
,»Iawohl«, bestätigte ich, »du schreibst es aus und

gibst dem Billigsten den Zuschlag-«
»Und dann?«

»Dann bist du deinen Ärger los, haft ein gutes
Geschäft gemacht und bist um eine Erfahrung
reicher geworben.”
Mit diesem Vorschlag ließ ich ihn laufen.
Seit jenem Tage aber habe ich Winkelmeier noch

nicht wieder-gesprochen. Ob er meinen Ratschlag
befolgt hat, mögen die Götter wissen.

 

Bertreteroersammlung
des Deutschen Handwerks- und

Gewerbetiammertagea
* Der Deutsche Handwerks- und Gewerbe-

kammertag, die gesetzliche Spitzenvertretung der
67 deutschen Handwerks- und Gewerbekammern,
tritt Ende August in Köln zu seiner diesjährigen
Vertreterverfammlung zusammen. Die Verhand-
lungen werden ein-geleitet mit einer Vorstands-
sitzung am 21. August im großen Sitzungssaale der
Handwerkskammer zu Aachen. Am 22. August
schließt sich in Köln die geschlossene Mitgli-ederver-
fammlung an. Die Tagesordnung umfaßt den
Geschäftsbericht sowie die Erledigung satzungs-
mäßiger Regulari«en. Der Präsident der Hand-

- swerkskammer Köln, Welter, wird über die Et-
richtung des Instituts für Handwerkswirtschaft
Bericht erstatten.

Die öffentliche Vertreterversammlung des
Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages
findet im Beisein der Vertreter der Behörden, der
wirtschaftlichen Spitzenverbände und sonstiger Kor-
porationen am 23. August, vormittags 9% Uhr.
im Kongreßsaal der Messe statt. Generalsekretör
Dr. Meusch wird über das Thema sprech-en »Das
Handwerk zur wirtschafts-, finanz- und sozial-
politischen Gesetzgebung Deutschlands.« Die Tages-
ordnung umfaßt weiter Vorträge zu Fragen des
gewerblichen Schulwesens, wozu Syndikus Dr·
Bollinger, Bremen, die Einstellung des Haud-
werks zu den Bserufsschulen und Syndikus Dr. Seiß,
Desfau, die Einstellung des Handwerks zu den
Kunstgewerbeschulen behandeln wird.« Professor
Dr. Riebesell, Hamburg, wir-d ein Referat über die
gegenwärtig im Handwerk sehr aktuell-e Frage:
»Soziale Fürsorgeeinrichtungen für das selbständige
Handwerk« erstatten. Als Abschluß der Tagung ist
eine gemeinschaftliche Befichtigung der Pressa vor-
gesehen.

Zur Berliner Bauausstellung _
* Nach einer Mitteilung des Vereins Bauauss

stellung hat sich die Mitgliederversammlung des
Vereins in ihrer Zusammenkunft vom 31. Juli

mit den Vorschlägen des Magistrats der Stadt
Berlin zur Regelung der Geländefrage einver-
standen erklärt. über die näheren Einzelheiten wird
mit der Stadtverwaltung Berlin noch verhandelt
werden. Nach dieser Mitteilung darf wohl ange-
nommen werden, daß die Bauausstellung nunmehr
als gesichert erscheinen kann.
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" Bit Gewerbefiirderungsstelle bei der
chandmertistiammer zu Breslau

erhält durch Vermittlung des deutschen Handwerks-
und Gewserbetammertages regelmäßig die vom
deutschen Normenausschuß Berlin NW.7 heraus-
gegebenen DIN-Mitteilnngen sowie »die Baunors
mung« und die ,,Mitteilungeu des Reichsverbaudes
der Automobilindustrie E. V.«. Wir machen die
beteiligten Kreise unseres Kamtnersbezirkes darauf
aufmerksam, daß- diese Veröffentlichungen wochen-
täglich von 9 bis 12 Uhr bei der Geswerbeför-
derungsftelle eingesehen werden können. In
Fragen der Normung wie überhaupt in technischen
und organisatorischen Angelegenheiten steht das
Institut für Gewerbeförderung allen Gewerbe-
treibenden als Beratungsstelle kostenlos
zur Verfügung. Auf Wunsch werden Bezugs-
quellen jeder Art angegeben oder auch Bücher und
Schriften, die über besondere Einzelfragen Auf-
schluß geben, nachgewiesen Die Gewerbeför-
derungsstelle der Handwerkskammer Breslau be-
findet sich Blumenstr. 8, Zimmer 14·

käm-holten und Einkommensteuer
Von Steuersyndikus Dr. jur. et rer. pol. B r ö n n e t,

Berlin W 9

it Mit Rücksicht auf den Beginn der Reisesaison
gewinnt die Frage besonderes Interesse, inwie-
weit die Erholungsbedürftigen ihre Kurkosten
und Reisespesen von ihrem steuserpslichtigen Ein-
kommen absetzen können. Stellen insbesondere
unter Umständen diese Ausgaben Werbungskosten
dar, d. h. »zum Erwerbung, Sicherung und Er-
haltung der Einkünfte gemachte Aufwendungen?"
Der Reichsfinanzhof hat sich bereits in mehre-

ven Entscheidungen mit Fällen befaßt, in denen
von einem Steuerpflichtigen der Abzug von
Kosten eines Erholungsurlaubes oder
dergleichen verlangt war. Der oberste Steuer-
gerichtshof hat sich dabei auf den Standpunkt ge-
stellt, daß Aufwendungen für die Gesundheit und
deren Erhaltung grundsätzlich ebenso wie die
Kosten der Ernährung als Kosten des Haushalts
anzusehen find, die nach ausdrücklicher Vorschrift
des Einkommensteuersgesetzes (§ 18 Abs. 2 Ziff. 2)
zu den absetzbaren Ausgaben gehören. In beiden
Fällen handele es sich um Aufwendungen, die für
die Fortführung des stetigen Lebens gemacht
würden-. Derartige Ausgaben stellen bereits eine
Verwendung des Einkommens dar und berührten
das Einkommen als solches nicht.
Nun könnte geltend gemacht werden, daß Auf-

wendungen zur Erhaltung oder Wiederherstellung
der Gesundheit wenigstens dann als Werbungs-
kosten anzusehen find, wenn der Stenerpflichtige
durch persönliche Arbeit Einkommen er-
zielt und insbesondere aus diesem Grunde seine
Gesundheit erhalten muß. Möglich ist ferner, daß
die Störung oder Schwächung der Gesundheit auf
eine Tätigkeit zurückzuführen ist, die zur Er-
zielung von Einkünften vorgenommen ist, wie
übevanstvenguug durch außergewöhnlich an-
strengende Arbeiten.

Auch diese Fälle glaubt aber der Reichssinanz-
hof nicht anders behandeln zu können wie alle

lOfsiZielles Organ des Vereins

 

 

sonstigen Aufwendungen zur Erhaltung oder
Wiederherstellung der Gesundheit Wie in einem
Urteil VGA 73/23 Bd. 12 S. 333) ausgeführt
ist, könne praktisch eine Grenze zwischen Aus-
gaben, die der Gesundheit im allgemeinen dienen,
und solchen, die nur die Leistungsfähigkeit im
Berufe erhalten sollen — wenigstens für die
Regel —- nicht gezogen werden. Ob Ausnahme-
fällie anzuerkennen find, läßt der Reichsfinanzhof
dahingestsellt.

Die Schwierigkeit des Nachweises einer durch
den Beruf oder den Dienst verursachten Ausgabe
wird immer darin liegen, daß der Steuerpfslichtige
regelmäßig auch ein Interesse daran hat, aus rein
persönlichen Gründen seine Gesundheit zu er-
halten

Zuschüsse für den Erholungsurlaub, die Ausge-
stellten von einem Arbeitgeber regelmäßig gewährt
werden, unt-erliegen dem Steuerabzug vom Ar-
beitslohn Lag eine besondere Schädigung des
Angestellten durch feine dienstliche Tätigkeit oder
auch eine aus einem sonstigen Grunde eintretende
schwere Krankheit vor, so kann dies allerdings ein
reiner Wohltätigkeitsakt des Arbeitgebers sein, es
sich also nicht um ein Entgelt für die geleisteten
Dienst-e handeln. Bei derartigen Unterstützungen
kann unter Umständen eine Schenkung ange-
nommen werden, die von der Lohnsteuer nicht be-
troffen wird, auf der anderen Seite aber für den
Arbeitgeber eine abzugsfähige Betriebsausgabe
bildet. Besonders bei Zuwendungen an frühere
Angestellte kann dies zutreffen.
Für Unternehmer wird es häufig erforderlich

sein, bei Reisen, die teils Geschäftszwecken,
teils persönlichen Zwecken (V-erbindung
ein-er Reise zu einer geschäftlichen Konfevenz mit
einem Erholungsurlaub) dienen, eine Teilung der
Kosten vorzunehmen, da nach dem oben Gesagten
die für die Erholung aufgewendeten Kosten im
allgemeinen nicht, wohl aber die für Geschäfts-
zwecke gemachten Ausgaben absetzbar sind. Sofern
allerdingsder letzter-e Zweck ganz überwiegt, wird
gegen die Abzugsfähigkeit des vollen Kosten-
betrages nichts einzuwenden sein«

Abgesehen von den Fällen, in denen die Kur-
kosten nach den gemachten Ausführungen aus-
nahmsweise absetzbare Werbungskosten
darstellen können, sind die Steuerpflichtigen auf
die Härtevorschrift des § 56 des Ein-
kommensteuergesetzes angewiesen Nach dieser
können bei der Veranlagumg besondere wirtschaft-
liche Verhältnisse, die die Leisttmgsfähigkeit des
Steuerpflichtigen wesentlich beeinträchtigen, durch
Ermäßigung oder Erlaß der Einkommensteuer
berücksichtigt werden, wenn das Einkommen
30000 RM. nicht übersteigt Als Verhältnisse
dieser Art sind n. a. ausdrücklich aufgeführt:
Krankheit, Körpervevletzung und Unglücksfälle,
so daß, wenn hierdurch Kurkosten entstanden find,
bei Vor-liegen der sonstigen Voraussetzungen eine
Ermäßigung der Einkommen-steuer stattzufinden
hat.
Wie erwähnt, muß stets geltend gemacht wer-

den, daß nach dem Verhältnis der entstandenen
Aufwendungen zu dem erzielten Einkommen eine
wesentliche Beeinträchtigung der
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wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
vorliegt. Nach einem Urteil vom .28· 9. 1927
(V1 A499/27) kann a. B. die Tatsache, daß je.
mand ein Darlehen aufnehmen muß, um die Kur-
kosten zu bestreiten, nach den Umständen des
Falles ein Anzeichen dafür sein, daß ihm die
Tragung der vollen Einkommensteuer nicht zu-
gemutet werden kann. Nach der Entscheidung ist
zutreffendenfalls in dem Ermäßsigungsantrag aus-
zuführen, daß die Ausgaben zwangsläufig —-
z. B auf Grund ärztlicher Verordnung —- er-
wachsen sind. Ebenso ist, wenn dies zutrifft, ein
Hinweis angebracht, daß außer den zahlenmäßig
geltend gemachten Kurkosten durch das Leiden
auch Mehrausgaben für die allgemeine Lebens-
haltung entstanden find, die einem gesunden
Steuerpflichtigen in den entsprechenden Verhält-
nissen nicht erwachsen. In dem entschiedenen
Falle hatte der Reichsfinanzhof den Abzug von
2000 RM. für Krankheits- und insbesondere Kur-
kosten bei einem Rseineinkommen von zikka
17 000 Mark zugelassen

anrodulittve Lagerbestande
* Die Höhe der Zinsen, die heute für fremdes

Kapital gezahlt werden müssen, bringen es selbst-
verständlich mit sich, daß jeder tüchtige Geschäfts-
mann danach strebt, sein eigenes Betriebskapital
sich nach Möglichkeit zur Verfügung zu halten
und möglichst wenig davon in toten Waren fest-
zul-egen. Der Handwerksmeister, dessen Betriebs-
kapital in ganz anderer Weise als · bei irgend--
einem Geschäftsmann, der seine Waren nur gegen
bar verkauft, durch borgende Kunden, die in un-
erhörter Weise die Bezahlung seiner Rechnungen
hinauszögern, »in Anspruch genommen wird, muß
in« ganz besonderem Maße darauf bedacht sein,
möglichst wenig Betriebskapital unproduktiv fest-
zulegen, zumal er durch die Inflation den größten
Teil seines Vermögens und damit seines Be-
triebskapitals eingebüßt hat. Früher bedeuteten
große Lagerbestände den Stolz der Handwerks-
meister, heute kann er sich den Luxus, unnötig
viel Material auf Lager zu halten, nicht mehr
leisten, heute muß er jeden nicht unbedingt
nötigen Einkauf zurückstellen, um das nötige Be--
triebskapital, das er zum Kreislauf des Ge-
schäftes braucht, flüssig zu halten. Ie schneller
er das Betriebskapital umtreiben kann, um so
günstiger wird er wirtschaften. Nehmen wir
z. B. an, es bleibt dem Meister ein gewisser
Materialbestand in Höhe von 1000 Mark ein
Iahr lang liegen, ehe er ihn verarbeiten und um-
setzen kann, so hat dieser Materialbestand bei
8% Verzinsung in dem Jahr, wo er unproduktiv
lagerte, 80 Mark Zinsen gekostet; das Material
kostet dem Meister darnach nicht mehr 1000 Mark-
sondern 1080 Mark. Stellt er es, wie das wohl
immer der Fall sein dürfte mit 1000 Mark in
Rechnung, so darf er die 80 Mark aus eigener
Tasche draufzahlen Normalerweise müßte ja
der Meister die Verzinsung des in Material,
Werkzeug und Maschinen angelegten Betriebs-

kapitals mit zu den Unkosten rechnen. Wird er

das aber tun? Und selbst, wenn er es täte,

 



müßte er doch bestrebt sein-, die unproduktiven
Lagerbestände so gering, wie nur irgend moglich

halten, um feine Unkosten nicht unnongev

weise anwachsen zu lassen- Hierzu kommt werter-

bin noch der Umstand, daß viele Materialien, so

B. das Blech des Flaschners, durch das Lagern

nicht besser werden, sondern teilweise auch dem

Verderben, in letzterem Falle z. B. dem Ver-

reiten ausgesetzt sind. Wird dem Meister das
lang lagernde Material auf irgendeine Weise

minderwertig, so entstehen ihm direkt Verluste,
er kann das Material nur noch zu einem ge-
ringeren Preis als dem Ankausspreis seinen

Kunden in Anrechnung bringen, während ihm

selbst das Material durch die Zinsen, die es durch
langes Lagern gekostet hat, höher zu stehen kommt,
als ursprünglich beim Ankaus
Nun wäre es ja nach alledem das Einfachste,

Der Handwerksmeister würde so gut wie gar kein
Material auf Lager halten, sondern jeden Bedarf
erst im Moment des Auftretens beim Groß-
händler decken. Das hieße aber ein-en Fehler da-
durch vermeiden, daß man ein-en neuen begeht,
denn es muß selbstverständlich immer so viel
Material auf Lag-er gehalten werden, daß der
Herstellungsprozeß in der Werkstatt ungehemmt
vor sich gehen kann und nicht etwa dadurch eine
Verzögerung erleidet, daß das benötigte Material
im gegebenen Moment nicht zur Stelle ist und die
Herbeischaffung desselben geraume Zeit erfordert.
Ein zu gering bemessener Lagerbestand kann

daher in umgekehrter Weise auch hemmend auf
die Produktion und damit unproduktiv wirken.
Es ist daher Aufgabe des Meisters, der auf die
Wirtschaftlichkeit seines Betriebes bedacht ist, ge-
naue Beobachtungen darüber anzustellen, wieviel

 

Adressentafel
Anzüge Autogene

Material von den verschiedensten Sorten er inner-
halb gewisser Zeiträume bedarf, um sich aus
Grund dieser Beobachtung-en und Erfahrungen
mit Material einzudeclen.
Wer sich der Mühe dieser Beobachtungen nicht

unterziehen will, wird sich immer wieder dadurch,
daß er den Lagerbestand zu groß oder zu klein
wählt, gewissen Verlusten in der· vorher gekenn-
zeichneten Richtung aussetzen.

Ich sprach kürzlich mit einem Wirt, der ein
außergewöhnlich großes Unternehmen bewirt-
schaftet und des öfteren bei großen Festen mehrere
tausend Gäste zu bewirten hat, um mich bei ihm
zu erkundigen, wie er es anstellt, daß er immer
bei allen verschiedenen Vorkommnissen genügend
Material vorhanden hat, um allen Wünschen ge-
recht werden-zu können und zum Schluß doch
nicht zu viel von dem übrig zu behalten, was ihm
verderben könnt-e.
Er erklärte-mir, daß es ihm gar nicht schwer

falle, seinen Bedarf richtig zu bemessen und sich
danach rechtzeitig einzustellen, da er bei jedem
Feste über den jeweilig-en Verbrauch genaue Auf-
zeichnungen gemacht habe Kehrt ein Fest wieder,
so braucht er nur in seinen Büchern nachzusehen,
wieviel er im vergangenen Jahr von dieser und
jener Sorte Material benötige,spund kann sich da-
nach eindecken. _

Diese Aufschriebe haben dem Wirt gewiß Arbeit
verursacht, sie haben ihn aber sicher vor manchen
Verlust-en geschützt und dadurch so usnd so ost den
Zeitaufwand, den sie verursachten, bezahlt ge-
macht. In ganz ähnlicher Weise würden sich auch
bei jedem Handwerksmeister Beobachtungen und 
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Aufschriebe über den jeweiligen Materialberbvauch
bezahlt machen. ·

Jalousien
 

 

 
Lacke und Farben

395

Einwendungen von Zteurrstrafen
durch „tätige LBeue“

Von Steuersyndikus Dr. jur. et rev. pol.

Brönner, Berlin W.9.

* Für die Fälle stvafbarer Steuerzuwiderhanip
langen bei der Abgabe von Steuererklärungen
ist an die Möglichkeit zu erinnern, die Bestrafung
durch ,,tätige Reue« abzuwenden. Hierzu ist
nach § 374 der Reichsabgabenordnunsg erforder-
lich, daß der Steuerpflichtige, bevor er angezeigt
oder eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet ist,
die unvollständigen oder unrichtigen Angaben
bei der Steuerbehörde berichtigt oder ergänzt
bezw. die unterlasssenen Angaben nachhalt; der
Steuerpflichtige darf nicht »durch eine unmittel-
bare Gefahr der Entdeckung-« dazu veranlaßt fein.
Jst der Buchprüfser bereits erschienen, so wird es
im allgemeinen zu spät sein. Beachtlich ist, daß
der Finanzbehörde die neuen Angaben so richtig
und voll-ständig gemacht sein müssen, daß sie
daraufhin die Steuer ohne weiteres richtig ver-
anlagen Bann. Es genügt also nicht eine allge-
meine Mitteilung, durch die die Steuerbehörde
lediglich zur Nachprüfung veranlaßt wird. Not-
wendig ist für die Strasfreiheit auch, daß der
nachzuzahlende Steuerbetrag innerhalb der vom
Finanzamt sestzusetzenden Frist tatsächlich ent-
richtet wird.

   

Verantwortlich für die mit s- gezeichneten Artikel Svndikus Dr.
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Walter Baranek; für den Anzetgenteil: J. A st, Breslau 13,
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»Schlesiens Handwerk und Gewerbe«, Blumenstraße 8. — Druck-

Gruß, Barth t. Comp. (W. Friedrich), sämtlich in Breslau.
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Ahnung-dan Kanallsatlonaanlagen xligs e allgqu e i elefon 313 97' _ u.Bauschlosserei B eisoldaten   
innen-außen!

in— und ausländische HölzerI FurniereIbllS-Spcrrpla
flcn Leipziger-Woran di co.

"heulen-um

sowle Reparaturen.

III-I'IIIIIIII

 

 

  Handwerker
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Mannheimer
lerslcherungs- Gesellschaft
welche mit verschiedenen Handwerkskammern
einen Unfall: u. Haftpflichtversicherungen-Vertrag
abgeschlossen hat. empfiehlt sich zum Abschluß von

Versicherungen aller Art
wie Unfall, Haftpflicht, Glas, Leben, Feuer,
Einbruch-Diebstahl und offeriert billigste Prämien

unter günstigsten Zahlungsbedingungen

Die Subdirektion tätschlossenWilhelm von Poser
Breslau 8, Feldstraße 44

Fernrut: 57375 kenn-ak- 57375

  
  

  

   

  

  

  
   

   

  

  

 

Vertreter an allen Orten gesucht

Vom-lag
Lagers ober Fabrikräume
zwecks Errichtung nou

s- (bewogen O
zu kaufen oder mieten geiucbt.

(Evtl. Beteiligung bes Grundstück-
(Eigentümers.

Kaiser-Wilhelm-, Viktorie-·,Auguita-,
Opitz-, Gabitz-, Muts-, Schiller-,
Sadowastraße bevorzugt

 

Offerten unter Nr. 513 an J. Alt, Breslau, Gabktzstraße 91.
Telefon Nr. 379 34.

leeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeenw Matuszewski

Z Karl siehst-, Malermeister Oabitzstr. 87m

m 51793 Breslau n, anstimmen-.an ZEIT-« „m
.Bau-Großglaserel. Glas- ums Bisses-· . “m, "l:

handlg..llunstver|‘anlutosohelhen Mm
IOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOOO Gips. Zement.—Ksrbollnm

Tischlerei-Bedarfsartikel
Größtes Spezialhaus an: Platze in

Möbelauflagea, Kehlleisten. schalt-leisten

0KTisch- u.Betttiißen, Schranklüßen etc. »
Überzeugen Sie au von meiner Qualitätsware

der konkurrenzlos“ Preisvlrdigkeit

Trachenberger Holzwaren-Fabrik
· Emil Ridiger & Co.

Niederlage Breslau, Reuschestrsße l3/l4
Eingang Reußenohle

um die Ecke vongFarbengesehlft Schade.

lauschte l Kretschmer
Wllllllllllllllwllllllllllllllllllss

IIJ Jollen! Jaescnle

sinnst-hellt

Breslau x

Telefon 59276

nur Michaelisstraßs 18 

 

 

l| liefert schnell. prelswert u. gut

Formulare/Lieferscheine
Brlefbogen u. Umschläge
Adreßkarten/Rechnungen
Quittungen - Zahlkarten
Preislisten l Pros ekte
Lohnllsten - Lohn em-  

 Mu. Unlversltlts—Druekersl

GraB‚Barth&Comp.W.Frledrlch
Breslau 1. Herrenstraße 20, Fernrnf 57182-83

 

stehst-. 47. 

Drahtgeflechte. «
Drahtgewebe, Drahtzäune
Alfons Gottwald, Breslau 13

Telephon 34464   
 

Bl‘ßiWITH-
aoneCh Ists- und“

geiäßh Leg-W 

ax He
u. uns“:
Breslau!6

Hilft-l-
Schwimmerkhmh“Wyl’ason

—-

sem-
Schweinerei
L58check-Heire,

aussemeuscstssv
elean

 

Infemt

- Schnuller-

Institutionen-spannt
80 cm br. Zwirnroßhaar

von

W ein br. Wollhaartuch
. 2-s0-2-70 RM

ia. Moleskin
von 1.20 RM. an

la. Satin Ärmelfutter
von 1.20 RM. an

usw.

Außerdem reichhaltiges
Restelager. 4 Proz. Rabatt!

Lilllll stillle
nurAlsenstr. 30, lll

  
IIILLLWF
2.-— RM. an

haben in erhielten:
Handwekmøewekbe

besten Erfolg

 

Stabeisen. formeisen. Biene

Stahl Ist lll. Iclls

Sdlollsdmuhn

Mitwelt-Illi-
sowie alle anderes

Schrauben n. Nieten

h III-MINI-
empfiehlt

hielt. lenkt: llrllh
Breslau VI

Friedr.-Wilhelm-Str. I

Mll‘llll HEBI‘IIB
Spezial-Fabrik für

Hand— und Kraft-·

   
» Garten-‚

Feuer- und Anstreich— «
Spritzen

Breslau - Ists-nistel-
Fernspr. Hundsfeld 1?

Vertreter gesucht 
 

  
» . "- T . «.» « . .« Dein Hab und Gut. was Dir M und teuer,

» - . « « " ' Ver-sicherer Du gegen Diebstahl und Feuer,
Aber hast Du noch nie an die Sorgen gedadat,

Die bei Krankheit die Zahlung der Rechnung ofl madrtf

Die Krankenversicherung älle sie Dir tragen!

Doch wo ist die richtiges wirst Du mich fragen.

g. . Kein verantwortungsbewußter

So merke: es sorgt von allen im Land

Am besten die >Handwerkerhilferfiir Deinen Stand!

Und warst mit uns redet zufrieden Du,

Empfiehl uns, Isla- Deine Bekannten uns zu!

Bedenke: Je größer unser Verein,

Um so leistungskrdftiger kann er sein!

 .‘Verbandmitgliederzahl über 900000

i «-  » _ Handwerker, Handel— und Gewerbetreibender kann bei der gegenwärtigen wirt-

sdzafllidren lage einen ausreichenden Krankenversidzerungssdmtz entbehren.

Diesen findet er bei der auf eine bereits 15 jährige Entwidrlung zurüdcblidren-

den, ledig Iid1 dem Handwerk und selbständigen Gewerbestand dienenden «

) HANDWERKEREJIFEL
Schlesische Krankenunterstützungs- und Sterbekasse auf Gegenseitigkeit selb-

ständiger Handwerker, Handel- u. Gewerbetreibender in Breslau, Breslau 16,
Tiergartenstraße 53 / Fernspreche-s 39517 / Postsdredckonto Breslau 6130
im Verband der Versidrerungsanstalten für selbständige Handwerker und Gewerbetreibende Deutschland: e. V.

Dresden, Liliengasse 6

Verbandsleistungen 1927 über 40000000 RM.

O .
Frühere Mitglieder erhalten ‚bei Wiedereintritt weitgehende Vergünstigungen I

 
 


